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1. Lesung / 1" lecture

Prasident. Wir kommen zu den Geschaften der JGK und warten, bis sich Regierungsratin Allemann
hier installiert hat. (Kurze Pause / Courte pause) Ich begriisse Regierungsratin Evi Allemann und
ihre Mitarbeitenden bei uns im Saal. Wir kommen zur ersten Lesung des Notariatsgesetzes (NG),
Traktandum 95. Wir wirden es &hnlich machen — ich habe es ja schon angedeutet —, wie wir es
bisher in dieser Session immer gemacht haben: Ist das Eintreten bestritten? — Das Eintreten ist
nicht bestritten. Sind Sie einverstanden, dass wir die Grundsatz- und Rickweisungsdebatte gleich
gemeinsam fuhren? — Ich hére keinen Widerspruch, dann wirden wir dies so machen. Dann geben
wir jetzt als Erstes dem Kommissionssprecher, Patrick Freudiger, das Wort, und als Zweites kdmen
wir zum Ruckweisungsantrag Kopfli oder Bauen — egal, wer zuerst sprechen mdchte. Es gibt noch
einen Riuckweisungsantrag Bauen, sodass diese beiden Herren dann gleich als Nachste sprechen
wurden, damit wir dies zusammen behandeln kénnen. Herr Freudiger, Sie haben das Wort.

Grundsatz- und Riuckweisungsdebatte / Débat de principe et débat de renvoi

Patrick Freudiger, Langenthal (SVP), Kommissionsprecher der JuKo. Das Notariatsrecht im Kan-
ton Bern ist ein wenig ein politischer Dauerbrenner und auch ein Thema, das haufig Gegenstand
von politischen Auseinandersetzungen ist. Die vorliegende Teilrevision ist eine Reaktion auf zwei
Uberwiesene parlamentarische Vorstésse: die Motion Bronnimann, «Modernisierung des bernischen
Notariats — Revision des Notariatsgesetzes» (M 138-2015), und die Motion Bhend, «Schluss mit
den staatlich geschitzten Wuchertarifen bei den Notaren» (M 113-2015). Beide wurden als erheb-
lich erklart. Die Motion Bronnimann (M 138-2015) enthélt verschiedene Punkte, die gefordert wur-
den. Unter anderem ging es um die Flexibilisierung der Organisation und um die Zulassung von
BlUrogemeinschaften. Es ging um den elektronischen Rechtsverkehr, um die elektronische Urschrift.
Gefordert wurde die Abschaffung der Mindestgebuhr und gefordert wurde, dass das Element Zeit,
also der Zeitaufwand, verstarkt bertcksichtigt wird. Demgegenuber forderte die Motion Bhend
(M 113-2015) eine Unterschreitung der Mindestgebuhr im Notariatswesen, eine Unterschreitung der
Mindestgebuhr jederzeit und ohne Begriindung. Das freiberufliche Notariat wurde in keinem der
beiden Vorstosse explizit angegriffen und stand in diesem Sinne auch nicht — zumindest nicht aus-
driicklich — zur Disposition. Die Regierung machte dann in Umsetzung dieser Motionen einen Vor-
schlag, den — sagen wir es einmal so — die Motionare nicht genau so gefordert hatten. Die Regie-
rung forderte namlich urspriinglich, dass die hauptberuflichen — also die 6ffentlich-rechtlichen —
Dienstleistungen kiinftig nur noch nach dem Zeittarif abgerechnet werden sollen. Eine bedingungs-
lose beziehungsweise eine Unterschreitung der Mindestgebihr ohne Begriindung sah der Regie-
rungsvorschlag nicht vor, aufgrund rechtlicher Bedenken geméss dem Gutachten Buchli. Dieses ist
oOffentlich, und ich werde auch noch das eine oder andere Mal darauf zu sprechen kommen. Weiter
sah die Regierung urspringlich eine vermehrte organisatorische Autonomie vor sowie die Schaffung
von Grundlagen fir die elektronische Urschrift, wenn diese dann auf Bundesebene entsprechend
umgesetzt wird. Ganz am Anfang forderte beziehungsweise schlug die Regierung auch noch vor,
dass man die Notare kinftig praktisch gewerbsmassig zur Liegenschaftsvermittlung zulassen kénne.
Aufgrund der praktisch einhellig negativen Rickmeldungen nahm man dann wieder Abstand davon.



Die JuKo setzte sich mit dieser Vorlage an zwei langeren Sitzungen ausfihrlich auseinander, und
man kam zu folgenden Schlissen: Erstens, das freiberufliche Notariat soll beibehalten werden; dies
auch in Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungen der Regierung, die in diesem Punkt sehr tiberzeu-
gend sind. Es gab in der Vergangenheit keinen Kanton, der zum Amtsnotariat gewechselt hat, sehr
wohl aber ist das Gegenteil passiert: dass man zum freiberuflichen Notariat gewechselt hat. Man
hat den Punkt des freiberuflichen Notariats, da er bei NG-Revisionen regelméssig zur Debatte steht,
geprift, man hatte sogar noch ein Gutachten von Professor Wolf vom Institut flr Notariatsrecht.
Dies wurde von der Regierung und dann auch von der Kommission gepruft, obwohl nicht ausdrick-
lich beantragt worden war, davon Abstand zu nehmen — Punkt 1.

Punkt 2: Die JuKo hat nach langen Beratungen davon Abstand genommen, einen reinen Zeittarif
anwenden zu wollen; man hat also den Vorschlag der Regierung abgelehnt. Warum? — Im Vortrag
zum NG auf Seite 6 ist zu lesen: «Es ist somit moglich, dass zukuinftig 6ffentliche Urkunden tGber
Geschéfte mit geringem oder ohne Geschaftswert teurer werden. Dies wird insbesondere dann der
Fall sein, wenn ein Geschaft mit eher geringem Geschaftswert typischerweise mit tiberdurchschnitt-
lichem Zeitaufwand verbunden ist. Demgegeniber kénnen zukinftig 6ffentliche Urkunden tber Ge-
schéafte mit hohem Geschéaftswert glnstiger werden. Weiter flhrt ein verstarkter Wettbewerb in der
Regel zu mehr Konzentration. Es konnte daher also zukunftig in landlichen Regionen eher weniger
Notariate als heute geben.» Die Aussicht darauf, die Notariatsdienstleistungen in den landlichen
Regionen zu schwéachen, beziehungsweise vermehrt zu zentralisieren, wurde von der Kommission
nicht far gut befunden, und man befand ebenfalls fir nicht gut, dass Geschafte mit geringem Ge-
schaftswert, die dann vielleicht doch ein bisschen Aufwand verursachen, kunftig teurer werden. Die
heutige soziale Quersubventionierung des Staffeltarifs wollte man also behalten. Generell sah man
in diesem Staffeltarif durchaus auch etwas Vorteilhaftes: Er ist verlasslich, man weiss als Partei,
was einem bevorsteht, wenn man verurkundet. Und es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass
bei einer reinen Abrechnung nach Zeit inneffiziente Notariate moglicherweise bevorteilt werden
kénnten, weil diese mehr Stunden abrechnen und entsprechend hdher werden. Hauptiuberlegung
der JuKo, weshalb man den reinen Zeittarif nicht wollte, war aber, dass man die heutige soziale
Quersubventionierung beibehalten wollte. Nach Berechnungen werden Geschafte bis 1 090 000
Franken eher teurer, und die teureren Geschéafte moéglicherweise eher billiger. Diesen reinen Zeitta-
rif wollte man aber nicht.

Dritter Punkt: Nach den Ausfiihrungen von Gutachter Buchli muss die Unterschreitung der Mindest-
gebihr — jedenfalls, wenn man die Notariatsgebiihren eben als Gebuhr versteht und einen Beur-
kundungszwang hat — sachliche Grinde aufweisen, um auch dem Gebot der Rechtsgleichheit
standhalten zu kénnen. Das heisst: Eine Unterschreitung der Mindestgebiihr ohne Begriindung und
guasi einfach allgemein a gogo ware mit dem heutigen System mit Gebuhr und Beurkundungs-
zwang so nicht zu vereinbaren. Deshalb erachtete man letztlich die Eins-zu-eins-Umsetzung der
Motion Bhend (M 113-2015) — und ein Stick weit auch die Eins-zu-eins-Umsetzung der Motion
Bronnimann (M 138-2015) zum Mindesttarif — als nicht mdglich. Und in Anbetracht der beruflichen
Verantwortung, eine unabhéngige Berufsausiibung der Notare zu gewahrleisten, und um keine un-
erwiinschten Lockvogel-Dumpingpreise Einzug halten zu lassen, nahm man davon Abstand, hier
ohne Begrindung und a gogo eine Mdglichkeit zu schaffen, die Mindestgeblhr zu unterschreiten.
Vierter Punkt: Man begrisste in der JuKo, dass es mehr organisatorische Autonomie gibt — Notariats-
AG, Birogemeinschaft sind die Stichworte —, aber es ist auch klar, dass diese vermehrte organisato-
rische Autonomie nur in gewissen Schranken funktionieren wird. Die persénlichen Voraussetzungen
an den Notar, namentlich im Bereich der Unabhangigkeit, namentlich im Bereich der beruflichen
Anforderungen, gelten selbstverstandlich weiterhin uneingeschrankt. Was dann die JuKo auch vor-
geschlagen hat, sehen Sie in der Synopse: Man wollte keine gewerbsmaéssige Liegenschaftsvermitt-
lung. Und selbst dann, wenn der Notar gelegentlich vermittelt, wenn er also beispielsweise im Rah-
men einer Erbschaft einen Telefonanruf macht, weil er einen potenziellen Kaufer eines Grundstiicks
kennen konnte — selbst bei einer solchen gelegentlichen Vermittlung, wie sie heute schon erlaubt
ist, pochte die Kommission darauf, dass eine Entschadigung in Form einer Provision ausgeschlossen
ist. Man verengte hier also den Spielraum gegeniber der bereinigten Regierungsvorlage abermals.
Zuletzt wurde begriisst, dass Grundlagen geschaffen wurden, damit der Regierungsrat die notwe n-
digen Einfiihrungs- und Vollzugsbestimmungen auf dem Verordnungsweg erlassen kann, wenn das
Bundesrecht die elektronische Urschrift zulasst.

Ein gewisser Revisionsbedarf — lassen Sie mich dies auch noch sagen — war in der JuKo unbestrit-
ten. In Ausfihrung der Zielsetzung der Motion Bronnimann (M 138-2015) hat man darum das Ele-
ment Zeit verstarkt bertcksichtigt. Geschafte ohne Geschéaftswert — wie Ehevertrag, Blrgschaft,



Beglaubigung — sollen nur noch nach Zeit abgerechnet werden, gekoppelt mit einer Mindestgebihr,
um die Qualitat sicherstellen zu kdnnen. Und den Staffeltarif, wie man ihn heute hat, will man bei
den Geschéaften mit Geschéaftswert beibehalten. Geschafte ohne Geschéaftswert und Geschéfte mit
Geschéftswert: Das ist die anerkannte Terminologie der heutigen Verordnung Gber die Notariatsge-
bihren (GebVN). Aber selbst bei den Geschaften mit Geschaftswert gibt es kunftig Moglichkeiten,
bei denen nur noch nach Zeit abgerechnet werden soll. Das ist namlich dort der Fall, wo die Staffel-
tarife heute zu stossenden Ergebnissen fuihren. Bei den Schuldbriefen soll kiinftig nur noch nach
Zeit abgerechnet werden, gekoppelt mit einer Mindestgebtihr. Dies wird fur die bernischen Notariate
klare Mindereinnahmen geben, es wird tiefere Kosten fir Kundinnen und Kunden geben, namentlich
auch darum, weil man Schuldbriefe h&ufig im Zusammenhang mit Grundstickvertragen macht.
Wenn Sie fur einen Grundstiickkauf schon den Staffeltarif anwenden und dort bezahlen, dann ist
der Mehraufwand fur einen Schuldbrief in diesem Zusammenhang entsprechend klein.

Zweiter Bereich: Gesellschaftsrecht. Das ist der heutige Artikel 21 der GebVN. Bislang war es so:
Wenn man beispielsweise das Kapital erhdhte und der Verwaltungsrat dann noch den Vollzug be-
schloss, rechnete man zweimal nach Tarif ab, nach Rahmentarif. Und da sehen wir heute eigentlich
Moglichkeiten vor, beispielsweise den Verwaltungsratsbeschluss nach einer Kapitalerhhung nur
noch nach Zeit abzurechnen; auch dies wird entsprechend billiger. Dies sind die gesellschaftsrecht-
lichen Beschlisse, die wir in Artikel 52 Absatz 4 Buchstabe a erwahnt haben und die kinftig aus-
nahmsweise nach Zeit abgerechnet werden sollen.

Bei Bedurftigkeit und Gemeinnutzigkeit sehen wir in Ausnahmenfallen ebenfalls punktuelle Unter-
schreitungen der Mindestgebtihr vor, also dann, wenn man es mit gemeinnitzigen Organisationen,
Sozialhilfebezligern oder Erganzungsleistungsbeziigern zu tun hat. Wenn solche Leute vor dem Notar
stehen, soll man kinftig unter die Mindestgebihr gehen kénnen, und es soll weitere Unterschrei-
tungstatbestdnde in Ausnahmeféllen geben. Was der Kommission hier vor Augen schwebte, ist die
Grundung einer Kapitalgesellschaft, einer AG, mit Barliberierung. Da soll es kunftig méglich sein, dass
man die Mindestgebihr unterschreitet, und bei Online-Griindungen muisste man — gemass Auffas-
sung der Kommission in den Beratungen — mit der Gebuhr sogar sehr weit hinuntergehen kénnen.
Lassen Sie mich dies auch noch sagen: In Artikel 52 Absatz 3 hat man eine Neufassung der Grund-
lage der Gebiihrenbemessung gemacht. Das Ziel, dass die Gebuhr das Einkommen und die Alters-
vorsorge des Notars gewahrleisten soll, erschien der Kommission antiquiert. Es ist aber wichtig —
und dies bringt die Neuformulierung auch zum Ausdruck —, dass die GebUhr so bemessen ist, dass
der Notar den Beruf unabhangig ausiiben kann. Die Unabhéngigkeit bemisst sich eben nicht abs-
trakt, sondern in Bertcksichtigung von Ausbildung, Verantwortung und Unternehmerrisiko als bei-
spielhafte Kriterien, so wie dies eben bei freiberuflichen Notaren der Fall ist. Die Neuformulierung —
lassen Sie mich dies auch noch sagen — ist keine Grundlage, um eine Tarifanderung nach oben und
nach unten jetzt zwingend zu vollziehen. Man kann dies schon tun, aber die Neuformulierung von
Artikel 52 Absatz 3 zwingt nicht dazu, die bestehenden Tarife zu Uberprifen. Es wird Sache des
Verordnungsgebers sein, inwieweit man daran festhalt. Ich bedanke mich bereits an dieser Stelle
fur den guten Dialog mit der Regierung und fir die gemachten Anstrengungen seitens der Verwal-
tung. Die JuKo beantragt Ihnen einstimmig, dieser Revision zuzustimmen.

Prasident. Fur den Rickweisungsantrag glp beziehungsweise Kopfli: Michael Kopfli.

Ruckweisungsantrag Kopfli, Wohlen b. Bern (glp)

Ruckweisung mit folgenden Auflagen:

1. Die Vorlage wird an den Regierungsrat zurlickgewiesen, mit der Auflage, eine deutlich weiter-
gehende Liberalisierung vorzunehmen. Wo immer mdglich sollen Notariatsleistungen gemass
Vertragssystem dem Markt Gbergeben werden. Falls bei Tatigkeiten im staatlich definierten Mo-
nopolbereich der Notare aus rechtlichen Griinden an einer Minimalgebihr oder einem minimalen
Stundenansatz festgehalten werden muss, missen diese markant tiefer ausfallen als heute der
Fall resp. im aktuellen Vortrag vorgesehen.

2. Alternativ ist die Einflhrung eines Amtsnotariats fir diejenigen Notariatsleistungen im staatlich
definierten Monopolbereich vorzusehen, welche aus politischen Grinden nicht kostendeckend
angeboten werden sollen (Mischform zwischen freiberuflichem Notariat und Amtsnotariat, wie in
verschiedenen Kantonen der Fall). Alle tbrigen Notariatsleistungen sind gemass Vertragssystem
dem freien Markt zu Ubergeben.



Proposition de renvoi Kopfli, Wohlen b. Bern (pvl)

Renvoi assorti des charges suivantes :

1. Renvoi du projet au Conseil-exécutif afin qu’il opére une libéralisation nettement plus vaste. Les
prestations notariales doivent autant que possible étre mises sur le marché selon un systeme de
contrats. Dans le cas ou des raisons juridiques imposeraient de maintenir un émolument ou un
tarif horaire minimaux pour des taches relevant du monopole notarial de I'Etat, ceux-ci doivent
étre bien plus bas que ce que prévoit actuellement le rapport.

2. Il convient prévoir en guise de solution de remplacement I'instauration d’'un notariat d’Etat pour
les prestations notariales relevant du monopole notarial de I'Etat qui, pour des raisons politiques,
ne doivent pas étre gérées selon le principe de la couverture des colts (forme hybride entre no-
tariat indépendant et notariat d’Etat, comme dans différents cantons). Toutes les autres presta-
tions notariales doivent étre mises sur le marché selon un systéme de contrats.

Ruckweisungsantrag Griine (Bauen, Bern)

Ruckweisung der Anderung des Notariatsgesetzes mit folgenden Auflagen:

Es ist eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten, die die notariellen Tatigkeiten im staatlichen Aufgaben-
bereich, wie im Kanton Zirich, Amtsnotariaten zuweist.

Proposition de renvoi Les Verts (Bauen, Berne)
Renvoi de la modification de la loi sur le notariat assorti des charges suivantes : Le Conseil-exécutif
préparera un projet de loi qui assignera au notariat d’Etat les activités notariales relevant du mono-
pole de I'Etat, comme dans le canton de Zurich.

Michael Kopfli, Wohlen b. Bern (glp). Ich war damals Mitmotionar der Motion Bhend (M 113-2015),
zusammen mit den Grossraten Bachmann, Loffel und Bauen. Deshalb habe ich mir erlaubt, diesen
Riuckweisungsantrag zu stellen, da die Motion, die wir damals einreichten und die nichts anderes
als eine Liberalisierung des Notariatswesens verlangt, aus unserer Sicht nicht erfillt wird. Mit dem
Vorschlag der Regierung ware es noch ein kleines Schrittlein in diese Richtung gewesen, mit dem
Vorschlag der Kommission sehen wir dies gar nicht mehr. Ich kann auch sagen, dass ich in engem
Austausch mit Patric Bhend war, der ja nicht mehr im Rat ist, und er unterstitzt den Rickweisungs-
antrag und auch die Stossrichtung. Dazu kam noch die Motion Bronnimann (M 138-2015), die eben-
falls eine Liberalisierung verlangt.

Unser Ansatz ist bis heute, dass bei Tarifen und Dienstleistungen, die Notare erbringen, einfach am
Markt entschieden werden sollte, wie hoch die Preise daflr sind, sprich: Angebot und Nachfrage
sollen spielen. Der Regierungsrat schlug dann vor, dass man einen Stundenansatz einfuhren kdnn-
te. Dies wirde immerhin dazu fuhren, dass es weniger Quersubventionierungen gibt. Wenn man
dann aber schaut, wie dieser ausgestaltet ist, dann ist dies ein Stundenansatz, der mindestens
250 Franken bis maximal 400 Franken pro Stunde betragt. Und da stelle ich jetzt einfach schon mal
die Frage: Wo gibt es das sonst, dass einem der Staat einen Stundenansatz von 250 Franken ga-
rantiert? — Das gibt es nirgends, und das ist fur mich véllig abwegig. Ich méchte hier auch einen
Querverweis machen: Wir haben letzte Woche Uber die Kaminfeger gesprochen. Wir haben bei den
Kaminfegern liberalisiert, und auch diese haben eine staatlich vorgeschriebene Téatigkeit, sprich:
Jeder Hausbesitzer ist verpflichtet, den Kamin zu entrussen. Dort haben wir liberalisiert, und die
allermeisten derjenigen, die dort zugestimmt haben, sind jetzt hier gegen die Liberalisierung. Das
kann ich nicht verstehen, und ich gehe auch fast davon aus, dass der Kaminfeger wahrscheinlich
weniger als 250 Franken pro Stunde fordern kann. Daher ist dies fur mich einfach nicht verstandlich.
Auch wenn man festschreibt, was Kommissionsprecher Freudiger gesagt hat — dass es hier auch
darum gehe, die Ausbildung und die Gbernommene Verantwortung in diesem Preis abzubilden —,
muss ich sagen: Das gibt es sonst auch nirgends. Wenn jemand Informatik studiert, ein ETH-
Studium oder auch ein Doktorat macht und sich dann selbststandig macht, hat er auch keine garan-
tierten Stundenansétze. Vielleicht, wenn es auf dem Markt eine Ubersattigung gibt, erhalt er viel
weniger als das, was ihm vielleicht nach der Ausbildung zustehen kénnte — wenn man so argumen-
tieren will. Aus meiner Sicht ist das Uberhaupt keine tGberzeugende Argumentation. Die Kommission
geht jetzt noch weiter: Eigentlich mdchte sie jetzt dabeibleiben, dass man die Gebuhren fir das
hauptberufliche Notariat weitestgehend per Verordnung durch den Regierungsrat festhalt. Diese
liegt jetzt noch nicht vor, weil es ein Kommissionsantrag ist, aber ich gehe einmal davon aus, dass
dies etwa gleich grosszigig bemessen werden wird wie die Stundenanséatze, die der Regierungsrat
vorschlagt. Er bezieht sich dabei sehr stark auf ein Gutachten, das besagt, dass man Gebuhren



nicht unendlich unterschreiten konne. Es gibt auch andere Meinungen. Wir hatten einen Preisuber-
wacher, der sich zu dieser Revision vernehmen liess und der klar sagte, man sollte diese Mindest-
gebihren ganz abschaffen. Wir haben auch Falle aus dem Kanton Aargau, die zumindest zeigen,
dass in der Praxis mehr moglich ist, als das, was jetzt hier vorliegt. Vor allem finde ich aber: Wenn
man noch an einer Mindestgebiihr, an einem Mindeststundentarif fir die staatlich vorgeschriebenen
Monopoldienstleistungen festhalten will, kann man diesen meinetwegen bei 120 oder maximal bei
150 Franken ansetzen — dies wére schon sehr grossziigig. Was aber hier vorgelegt wird, geht weit
daruber hinaus, und ich bleibe dabei: Damit haben wir weiterhin staatlich geschutzte Wuchertarife
bei Notaren.

Darum dieser Riickweisungsantrag mit zwei Punkten: An erster Stelle verlangen wir eine Rickwei-
sung, damit man eine Liberalisierung umsetzt — meinetwegen, wenn es rechtlich nicht anders még-
lich ist, mit einem Mindeststundenansatz im Monopolbereich von 120 Franken oder so, sodass man
dort vielleicht nicht ganz weit runtergeht, aber sicher weit, weit unter das, was jetzt hier vorliegt.
Wenn die Mehrheit des Rates dies nicht mochte — wenn sie sagt, man mdchte weiterhin eine Plan-
wirtschaft, man mdchte weiterhin hohe Tarife festgeschrieben haben —, dann muss ich sagen: Dann
ist mir das Amtsnotariat fir die hauptberuflichen Dienstleistungen noch lieber, weil dann die Uberris-
senen Preise, die da verlangt werden, wenigstens in die Kantonskasse kommen; dann kdnnte man
vielleicht sonst irgendwo die Einnahmen senken, und sie fldssen nicht einfach in die Kassen der
Notare, die heute faktisch eine geschitzte Werkstatt haben, die weiter verlangert werden soll. Da-
rum ist unsere erste Prioritdt ganz klar: Schaffen wir endlich Wettbewerb! Wenn dies aber eine
Mehrheit des Parlaments nicht will, unterstitzen wir auch die Stossrichtung des Antrags Bauen,
indem wir sagen: die staatlichen Monopole zum Staat. Dann machen wir da ein Amtsnotariat, und
alle nebenberuflichen Tatigkeiten kdnnen die Notare weiterhin auf dem freien Markt anbieten, das
ist iberhaupt kein Problem.

Prasident. Dann kommen wir zum Rickweisungsantrag der Grinen, vorgetragen von Grossrat
Antonio Bauen.

Antonio Bauen, Bern (Grine). Wir sind uns bewusst, dass wir mit unserem Antrag etwas spat
kommen. Bekanntlich ist es aber nie zu spéat, gescheiter zu werden. Hier bietet sich eine solche Gele-
genheit. Die Vorstdsse, aus denen das neue Gesetz entstanden ist, wollten weiter gehen. Wir ha-
ben es vorhin gehért: Es hatte mehr Liberalisierung geben sollen, insbesondere auch mit dem Ziel,
die Preise senken zu kdnnen und aus dieser geschitzten Werkstatt zu entfliehen, die es im Moment
ist und mit diesem Gesetz auch weiter bleiben wird. Was jetzt vorliegt, ist ein Kompromiss, zu dem
wir nicht so richtig stehen kénnen. Trotzdem danken wir Frau Regierungsratin Allemann und der
Verwaltung fur die Ausarbeitung der Vorlage. Sie haben sehr viel gearbeitet, und dies gilt es auch
zu wurdigen.

Im Laufe der Diskussionen zu den zahlreichen Bedingungen, die es zum Beispiel zur Ausstands-
pflicht, wie wir sie jetzt im Artikel 33a haben, gibt, und auch zur Preisgestaltung der hauptamtlichen
Tatigkeiten, kommen wir zum Schluss, dass wir noch einmal Uber die Bicher gehen méchten. Die
Gefahr einer Vermischung unabhangiger staatlicher Aufgaben mit wirtschaftlichen Interessen er-
scheint uns zu gross und nur schwer zu kontrollieren. Wir vertrauen zwar grundsatzlich auf die Red-
lichkeit der Notarinnen und Notare, aber trotzdem erscheint uns eine Entflechtung der bessere Weg.
Schwierig ist es insbesondere auch bei Artikel 33a Absatz 2, wo die Ausstandspflicht geregelt wird.
Soll zum Beispiel eine Errichtung einer offentlichen Urkunde Uber Handanderungsvertrage von
Grundstlicken erstellt werden, muss eine Notarin oder ein Notar in den Ausstand treten, wenn einer
seiner Mitarbeitenden bei der Verschreibung einer Liegenschaft bei der vorgangigen Liegenschafts-
vermittlung dabei war, und dieser darf nicht mehr als 30 Prozent des Aktienkapitals dieser Gesell-
schaft haben, sei es eine Personengesellschaft oder eine juristische Gesellschaft. Sie sehen schon
bei diesen Ausfilhrungen, wie kompliziert dies ist, und es macht Sinn, hier eine Vereinfachung hin-
einzubringen. Abgesehen von der Sinnhaftigkeit dieser 30-Prozent-Grenze — je nach Grosse dieser
Gesellschaften kann ja eine 30-Prozent-Grenze oder eine Beteiligung, die viel kleiner ist, schon zu
einem Problem fiihren — sehen wir, wie es in der Praxis Probleme geben kann.

All dies ware mit einem Amtsnotariat kein Problem. Wieso machen wir dann ein solch kompliziertes
Konstrukt? — Vereinfachen wir doch unsere Gesetzgebung; das ist, glaube ich, im Sinn aller. Setzen
wir uns fir eine Entflechtung und damit fir Klarheit und Einfachheit ein. So wird auch die Problema-
tik in der Preisgestaltung geldst. Es ist gut, wenn wir hier noch einmal tUber die Blcher gehen. Wir



weisen also das vorliegende Gesetz zuriick, mit dem Auftrag, eine Vorlage mit Amtsnotariat auszu-
arbeiten. Besten Dank fur die Unterstitzung.

Prasident. Wir kommen zu den Fraktionssprechenden. Als wir diesen Herbst in Uri waren, haben
wir dort eine Idee mitbekommen, wie man gleich heissende Grossréate unterscheiden konnte. Ich
gebe Samuel Leuenberger, 74, das Wort. (Heiterkeit / Hilarité)

Samuel Leuenberger, Trubschachen (BDP). Das bernische Notariat geniesst tUber die Kantons-
grenzen hinaus einen ausgezeichneten Ruf. Gerade fir die Rechtssicherheit im Bereich der Grund-
buchgeschéafte und Handelsregistergeschéafte, aber auch, um Erbstreitigkeiten zu vermeiden, leistet
das bernische Notariat im ganzen Kanton Bern unverzichtbare Dienstleistungen. So erstaunt es
denn nicht, dass sowohl in der Presse als auch hier in diesem Parlament und in der Bevdlkerung
die Arbeitsweise und die Kompetenz des bernischen Notariats nie infrage gestellt werden. Die zeit-
verzugslose Erledigung der Aufgaben und die Arbeitserledigung des bernischen Notariats werden
auch als gegeben und selbstverstandlich hingestellt. Der Notar liefert insbesondere den Landregio-
nen juristische Dienstleistungen ab, und diese juristische Dienstleistung wird umso wichtiger in einer
Zeit, in der die Rechtsanwaélte ihre Kanzleien vermehrt in den Bereichen der Gerichtssitze ansie-
deln. Sie haben die Gerichte mit der Justizreform in die Zentren verlegt, und dorthin gehen auch die
Rechtsanwalte.

Die Diskussion rund um das bernische Notariat beschrankt sich aber hauptsachlich auf die Frage
der Gebiihrenhéhe. Dies ist unter anderem damit begriindet, dass der Grosse Rat hier auch mitre-
den darf. Das bernische Notariat musste in den letzten Jahrzehnten markante Reduktionen und
Einbussen bei den GeblUhren zur Kenntnis nehmen. Mit dieser jetzt von der Kommission vorge-
schlagenen Lésung wird dies im Rahmen der Errichtung von Grundpfandrechten nicht anders sein.
Festzuhalten ist an dieser Stelle sicher auch, dass den Notar eine Beurkundungspflicht trifft. Der
Notar darf nicht einfach Geschéfte ablehnen, die wirtschaftlich nicht rentieren. Der Notar muss jedes
Geschift entgegennehmen und muss die Arbeit fur seine Klientschaft nach seinen Berufspflichten
erledigen. Als Gegenstiick hat der Notar aber dann auch eine entsprechende Minimalgebihr zugu-
te; dies erachten wir als selbstverstandlich.

Ich komme zu den Rickweisungsantragen. Kopfli 1: Es ist bereits heute so, dass unter dem Gebuh-
rentarif ausschliesslich Tatigkeiten in der 6ffentlichen, rechtlichen Rogationspflicht subsumiert wer-
den. Alle anderen, sogenannt nebenberuflichen Téatigkeiten des Notars unterliegen einem privat-
rechtlichen Auftragsverhaltnis und somit dem freien Markt. Eine weitere Gebuhrensenkung lehnen
wir aus den bekannten Grinden, die der Kommissionsprecher schon dargelegt hat, ab.

Ich komme zur Frage des Amtsnotariats: Die BDP lehnt die Einflihrung des Amtsnotariats ab. Nur
die Kantone Schaffhausen und Zirich kennen zurzeit ein reines Amtsnotariat. Der Kanton Basel-
Land schaffte das Amtsnotariat im Jahr 2011 im Rahmen seines Sparpakets ab und fuhrte das freie
Berufsnotariat, wie im Kanton Bern, ein. Diese Sparaktion brachte dem Kanton rund 3,6 Mio. Fran-
ken pro Jahr an Einsparungen ein. Wenn man bertcksichtigt, dass der Kanton Bern rund viermal
mehr Einwohnerinnen und Einwohner hat, kann man ausrechnen, wie viel das Amtsnotariat den
Kanton Bern, die Staatskasse, die laufende Rechnung kosten wirde. Zu diesem Betrag kamen
dann auch noch die Entschadigungen der bisherigen Notariatsbiros, die man stilllegt, hinzu, die
Infrastrukturkosten und weitere Investitionen fur den Aufbau des Amtsnotariats. Die Abschaffung
des freien Berufsnotariats wurde — wie hier in diesem Saal bereits bekannt gegeben wurde — von
der Bevolkerung nie, aber auch vom Parlament nicht gefordert, und wir lehnen daher auch diesen
Ruckweisungsantrag ab.

Ich komme zum Fazit. Ich vergleiche die Diskussionen um die Berner Notare, insbhesondere um die
Gebuihren, ein bisschen mit den Diskussionen, die wir vor zwanzig bis dreissig Jahren bei der Arz-
teschaft gepflegt haben. Dort hat man auch diskutiert und gesagt: «Sie verdienen zu viel, jetzt mis-
sen wir schauen, gut aufpassen und mit diesen Tarifen hinuntergehen.» Das hat man bei der Arzte-
schaft auch gemacht. Die Konsequenz, immerhin auf dem Land, stellen Sie alle fest: Uns fehlt es an
Hausarzten und an willigem Personal, das insbesondere auf dem Land die arztlichen Dienstleistun-
gen anbietet. Und hier hat das Parlament in diesem Saal eine grosse Aufgabe, damit man das Kind
bei den Notaren nicht mit dem Bad ausschuttet, sondern aufpasst, damit nicht dasselbe geschieht
wie bei den Hausarzten. Der Grosse Rat muss sicherstellen, dass die juristische Grundleistung,
insbesondere in den Landregionen, auch zukiinftig angeboten werden kann. Die BDP steht fur ein
starkes, freiberufliches Notariat im Kanton Bern ein, auch in den Landregionen. Aus diesem Grund
lehnen wir alle Rickweisungsantrage ab und werden in der Detailberatung der Kommission folgen.



Thomas Bronnimann, Mittelhausern (glp). Nachdem Grossratskollege und Notar Samuel Leuen-
berger, 74, ein flammendes Pladoyer fur das freiberufliche Notariat gehalten hat, erlaube ich mir,
hier einen kleinen Kontrapunkt zu setzen. Er musste wohl schon wieder ins Biiro gehen.

Es ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Mit harten Argumenten kommen wir hier scheinbar nicht
durch. Darum wage ich mich auf das heikle Terrain der Prosa und erzé&hle lhnen, vor allem denjeni-
gen, die noch nicht so lange in diesem Rat sind, eine Gutenmorgengeschichte. Es war einmal ein
Drache. Dieser Drache hatte viele Kopfe und war ein bisschen gefréssig. Immer, wenn die Leute ein
Haus bauten, wenn sie es verkauften oder vererbten, forderte er seinen Tribut. Auch wenn sie hei-
rateten und einen Ehevertrag abschliessen wollten, oder wenn sie starben und es einen Erbvertrag
zu vollziehen gab, forderte er seinen Tribut. So ging dies Uber hundert Jahre. Und dann kam plétz-
lich ein edler Ritter, der sagte, es gehe so nicht mehr weiter, man misse den Menschen helfen. Er
kampfte jahrelang mit allen Waffen und allen Finten. Er fand getreue Kumpane und Knappen, die
mitk&mpften. Er kdmpfte und kampfte und kampfte. Ab und zu schopften die Menschen Hoffnung,
dass er diesen ungleichen Kampf gewinnen moge, aber er gewann nicht. Am Schluss war er er-
schopft und entkraftet. Seine Getreuen fihren zwar den Kampf noch weiter, nach dem Motto: «So-
lange sie nicht zurlickgetreten sind, engagieren sie sich weiter.»

Ja, es wurde gesagt — die Alteren unter lhnen wissen es —, dieser edle Ritter sei Patric Bhend ge-
wesen. Er warf sich hier in den politischen Boxring und legte sich mit den politischen Schwerge-
wichten in diesem Rat an. Eines hat gerade vor mir gesprochen, es gab aber auch noch andere. Ich
nenne hier zum Beispiel Alt-Grossrat Brand, seines Zeichens SVP-Fraktionschef, ich nenne Alt-
Grossrat Kneubuihler, seines Zeichens Fraktionschef der FDP, er sei gegriisst. Beide waren Notare.
Und dann gab es plétzlich ein kleines Wunder in diesem Saal. Wir begriffen eigentlich selbst nicht
genau, warum, aber plétzlich gab es hier neue Schwergewichte — auch bei der SVP —, und diese
folgten dann nicht mehr einfach den Wortfihrern und stimmten ploétzlich der Motion Bhend/Kopfli
(M 113-2015) und jener meiner Wenigkeit (M 138-2015) zu. Danach nahm sich Regierungsrat Neu-
haus dieses Themas an, nach dem bernischen Kampfesmotto «nume nid gsprangt», und Gbergab
es geschéaftsverwaltungsintern an Alt-Grossrat und Notariatsinspektor Kneubthler. Es floss viel
Wasser die Aare hinunter und es kam eine neue Regierungsratin: Regierungsratin Allemann, die
nach dem neuen Motto «allez, hopp, vorwarts in den Aargau» einen Gesetzesentwurf nach dem
Vorbild des Kantons Aargau vorlegte. Die Hoffnungen waren gross, es gab eine Medienmitteilung,
in der es hiess: «Notariatsgebihren zukiinftig nach Zeitaufwand». Aber die Hoffnungen der Men-
schen zerschlugen sich einmal mehr. Der Gesetzesentwurf kam in die Mihle der Kommissionsar-
beit und wurde zermahlen, und geblieben ist nur noch Mehl — oder was auch immer, zumindest
nicht viel. Ja, und plétzlich wurde dieser politische Boxkampf entschieden, weil im Ring ein neuer
Akteur auftrat, respektive nicht im Ring, sondern neben dem Ring. Es war der Schiedsrichter. Und
wie so haufig — Sportfans unter lhnen wissen dies — wird ein Spiel nicht auf dem Feld, sondern vom
Schiedsrichter entschieden. Es war der Schiedsrichter Buchli, der ein Gutachten machte und sagte:
«Die Sache mit den MindestgeblUhren kénnen Sie gleich vergessen.» Er kiimmerte sich nicht da-
rum, ob andere Kantone andere Losungen haben, die scheinbar bundesrechtskonform sind. Er sag-
te einfach: «Vergessen Sie es.» Ja, und so weit sind wir heute halt wieder, einmal mehr.

Ich schliesse mit einem Bonmot aus dem Tennis. Das Fazit der glp-Faktion ist: «<New balls, please»;
zurtickweisen und noch einmal neu anfangen.

Prasident. Als nachste Fraktionssprecherin: Manuela Kocher fir die SP-JUSO-PSA-Fraktion.

Manuela Kocher Hirt, Worben (SP). Ich hole auch etwas aus, aber ich kann keine so schéne Ge-
schichte von Drachen erzahlen. Dies war vor meiner Zeit. Aber als Mitglied der JuKo habe ich doch
das Gefuhl: Wir haben keine so schlechte Arbeit geleistet, dass nur noch ein Haufen Mehl Ubrig
bleibt. Ich konnte als Mitglied der JuKo bei der Beratung des NG hautnah dabei sein und mich in
diese Materie einarbeiten, die zugegeben keine ganz einfache Materie ist. An zwei Sitzungen haben
wir ausfuhrlich darliber debattiert, an einer Sitzung explizit nur zum Artikel 52, der jetzt auch so viel
zu reden gibt. Und ich bedaure es sehr, dass anlasslich dieser Beratung in der Kommission die Fiil-
le von Ideen, die jetzt in Form von Antragen vorliegt, nicht in die Arbeiten einfliessen konnte. Ich
hatte mir dies gewiinscht. Allerdings haben wir das Amtsnotariat besprochen und sind auch zum
Schluss gekommen — die vielen Grinde wurden schon erwéhnt —, dass wir dies nicht weiterverfol-
gen, weil es auch mit einem hohen Aufwand an Verwaltungskosten verbunden wére.

Das revidierte NG ist fir die SP-JUSO-PSA-Fraktion so grundséatzlich akzeptabel, auch wenn wir
uns in gewissen Teilen gewilnscht hatten, dass es weiter gehen wirde — diesbeziglich kann ich der



glp schon nachfiihlen. Die Fraktion anerkennt die Sonderstellung des Notariatsberufs mit ihren 6f-
fentlichen-rechtlich Aufgaben, und wir sind dagegen, jetzt Ubersturzt auf ein Amtsnotariat umzu-
schwenken. Wir erkennen auch die gute Qualitat, die das freiberufliche Notariat hervorbringt, und
fur uns ist es eben wichtig, dass wir eine gute Versorgung von Notariatsleistungen haben, flachen-
deckend und zu moderaten Preisen.

Notare nehmen eine Uberparteiliche Stellung ein, demzufolge ist fir uns auch die Liegenschafts-
vermittlung mit dem Beruf des Notars nicht zu vereinbaren. Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass
der Notar und die Notarin ihre freiwillige Gerichtsbarkeit erhalten kbnnen. Dies garantiert nicht nur
die Vorhersehbarkeit der Kosten, weil die Tarife einheitlich sind, sondern auch eine Rechtsgleich-
heit. Ebenso fuihren die gut abgeklarten Rechtsgeschafte zu einer Verringerung von privatrechtli-
chen oder offentlich-rechtlichen Streitigkeiten. Weil dem Notar 6ffentlich-rechtliche Aufgaben uber-
tragen werden, muss der Staat — da bin ich halt anderer Meinung als die glp — den Mindesttarif fur
diese Arbeiten festlegen, weil ich als unerfahrene Klientin, wenn ich zum Notar gehe, froh bin, wenn
ich nicht mit dem Notar dariber diskutieren muss, was jetzt wohl ein angemessener Preis flr die
Dienstleistung und fur die Beratung ist, die er mir hier bietet.

Allerdings halte ich kein Pladoyer fur hohe Gebihren. Dass die Preise insbesondere fur Immobilien-
vertrdge zu hoch sind, ist auch aus unserer Sicht stossend, und es braucht dort eine Korrektur. Nur
darf diese Korrektur nicht gerade mit der Brechstange herbeigefuihrt werden oder auf Vorschlagen
basieren, von denen man die Konsequenzen noch gar nicht kennt, weil man sie in dieser kurzen
Zeit nicht berechnen konnte. Es braucht ein klares Ziel, wohin wir mit dieser Revision gehen wollen.
Ein Slalomkurs bringt uns nicht weiter. Die Vorlage enthélt ja auch positive Aspekte, wie bei der Kapi-
talgriindung juristischer Personen oder bei der Einrichtung von Schuldbriefen. Wir haben die vielen
Beispiele gehort, die zu Tarifkiirzungen fihren und so auch die ganzen Geschafte ginstiger machen.
Die heutigen Rahmentarife werden durch eine Gebihr nach Zeitaufwand, gekoppelt mit einer Mini-
malgebuihr, abgeldst. Dies fuhrt zu einer héheren Transparenz und zu mehr Wettbewerb, weil die No-
tare bei diesen Geschéaften neu nur den Zeitaufwand ausweisen missen. Allerdings blieben die ge-
staffelten Rahmentarife fir Grundstiickvertrdge, Inventar und die meisten gesellschaftsrechtlichen
Geschifte zwar beibehalten, aber die gesetzliche Grundlage ist daflir geschaffen, dass ein Notar fir
bedurftige oder gemeinnitzige Klientschaft die MinimalgebUhr unterschreiten kann. Dies ist aus
sozialpolitischen Griinden fir uns sehr wichtig. Zudem sind auf Antrag der Kommission auch samtli-
che Ausfertigungs-, Aufbewahrungs- und Archivierungsarbeiten neu in der Gebuhr des Staffeltarifs
inbegriffen, und dies fuhrt auch zu einer Verbilligung der Geschéafte. Betreffend die Entschadigung
von notariellen Leistungen vertritt ein Teil der Fraktion die Auffassung, dass integral auf diesen Zeit-
tarif hatte geswitcht werden kdnnen, aber ein Teil ist mit der vorliegenden Kompromisslésung ein-
verstanden, will aber, dass in finf Jahren eine Evaluation stattfindet. Aus diesem Grund sind wir fir
eine zweite Lesung, weisen aber die Ruckweisungsantrage der glp und von Herrn Bauen zurlck.

Christoph Patrick Zimmerli, Bern (FDP). Das bernische Notariat hat eine lange Tradition als frei-
berufliches, qualitativ hochstehendes Notariat. Heute sind Uber 300 Berufstragerinnen und Berufs-
trager im Notariatsregister eingetragen. Eine Notarin, ein Notar ist nach bernischem Rechtsver-
standnis nicht nur eine Geschaftsfrau oder ein Geschaftsmann, sondern er oder sie ist auch Teil der
Rechtspflege und hat damit auch eine 6ffentlich-rechtliche Funktion. Folglich sind auch seine bezie-
hungsweise ihre Aufgaben, seine/ihre Berufspflichten, Beurkundungspflichten und folglich auch die
Gebuhren o6ffentlich-rechtlich, also durch Gesetz und Verordnung festgelegt. Und interessanter-
weise gibt es an der Universitat Bern den einzigen Lehrstuhl zum Notariatsrecht in der ganzen
Schweiz.

Der Ursprung der heutigen Teilrevision — wir haben es gehort — basiert auf vier Vorstdssen, wobei
ich mich im Folgenden auf die Motionen Bhend (M 113-2015) und Bronnimann (M 138-2015) aus
dem Jahr 2015 beschréanke, die mehr Wettbewerb in der Geblhrensituation verlangen. Der Regie-
rungsrat schlug zur Umsetzung dieser Vorstosse vor, bei den Geblhren einen Systemwechsel nach
gebotenem Aufwand vorzusehen, obwohl die beiden Motionen dies so nicht verlangt hatten. Die
JuKo hat diese Vorlage bereinigt und in den strittigen Fragen, insbesondere bezlglich der Gebih-
ren, einen guteidgendssischen Kompromiss gefunden. Es bleiben damit — dies kénnen Sie dem
Tableau entnehmen — nur geringfigige Differenzen zwischen Regierungsrat und Kommission. Er-
staunt sind wir dariiber, dass nach diesen sehr langen Diskussionen nachtraglich mehrere Ruck-
weisungsantrage eingegeben wurden. Der Antrag 1 von Grossrat Kopfli stellt Maximalforderungen,
die aus seiner Sicht wiinschbar sein mdgen, uns aber nicht politisch mehrheitsfahig zu sein schei-
nen. Und der Antrag Kopfli 2 verlangt einerseits eine Liberalisierung, gleichzeitig aber die Einfiih-



rung einer Mischform des freiberuflichen Notariats mit dem Amtsnotariat. Dies scheint mir auch bei
tiefer Uberlegung nicht praktikabel und irgendwie auch widerspriichlich. Der Antrag der Griinen ver-
langt die Einfilhrung des Amtsnotariats. Dies ist notabene nun wirklich etwas spat, nachdem dies in
der ganzen Revisionsdiskussion nicht ein einziges Mal Gegenstand der Debatte war. Wir lehnen
deshalb samtliche Ruckweisungsantrage ab.

Das heutige Gebuhrensystem — wir haben es schon gehdrt — sieht feste Vorgaben fur die Festle-
gung der Notariatsgebuhren im hauptberuflichen Tatigkeitsfeld der Notarinnen und Notare vor. Was
allerdings immer wieder vergessen und ausgeblendet wird, ist, dass diese Tarife auch nicht fix sind,
sondern auch innerhalb dieses Systems schon heute eine gewisse Flexibilitat gewahrleisten. Die
neue LOsung sieht jetzt aber einen anderen Ansatz vor. Es gibt namlich drei Punkte zu diesen Ge-
bdhren. Erstens gibt es einen gestaffelten Rahmentarif fir sogenannte Geschéfte mit Geschafts-
wert, dies ist als Beispiel ein Grundstiickkaufvertrag. Aber dort gibt es neu Ausnahmen, namlich
Ausnahmen, bei denen nach Zeittarif abgerechnet wird, einerseits flr die Grundpfandgeschéafte,
also die Schuldbrieferrichtung, und andererseits bei Bargriindungen von Aktiengesellschaften. Das
Erste ist ein Geschaft, bei dem selbst Notarinnen und Notare anerkennen miissen, dass die heutige
Kostenstruktur nicht mehr zeitgeméass und viel zu teuer ist. Bei den Bargrindungen ist es so, dass
sie «run out of business» sind, weil alle jungen Neugrinder in andere Kantone gehen, wo sie dies
zu viel, viel tieferen Tarifen bekommen, was aber auch nicht im Interesse des Kantons Bern ist, da-
mit es noch neue Ansiedlungen gibt bei uns. Auch deshalb hat man dort den Zeittarif vorgesehen.
Und jetzt kommt es: Fir alle anderen Geschéfte, also zum Beispiel fur Ehe- und Erbvertrage, gilt
neu die Abrechnung nach Aufwand, jetzt aber gekoppelt mit einer Minimalgebihr. Und wieso eine
Minimalgebihr? — Das hat damit zu tun, dass man die Qualitat des Notariats und der notariellen
Dienstleistungen gegentber anderen Dienstleistern schiitzen mdchte, die nicht die gleiche Qualifi-
kation haben. Es gibt zahlreiche Treuhander, es gibt Banken, es gibt andere Dienstleister, die mit
Dumpingangeboten auf den Markt kommen, und der Notarin und dem Notar bleibt dann nichts an-
deres ubrig, als das zu verurkunden. Das kann es ja wohl nicht sein.

Und dann gibt es einen dritten Punkt, namlich den Schutz von Bedurftigen oder gemeinnutziger
Klientschaft, der eine Unterschreitungsmdglichkeit vorsieht, die viel weiter geht als die heutige.
Kurzum, die neue Ldsung sieht viel mehr Wettbewerb vor als bisher, schitzt aber auch bedurftige
Kunden mehr. Wir treten darauf ein, wir sind fir die neue Regelung ... (Der Préasident bittet den
Redner, zum Schluss zu kommen. / Le président demande a l'orateur de conclure.) und unterstit-
zen den Vorschlag der Mehrheit der Kommission, der in Langem erarbeitet wurde.

Christine Schnegg, Lyss (EVP). Zum Inhalt der Revision des NG haben wir jetzt vieles gehort, die
Fakten liegen auf dem Tisch, und Patrick Freudiger hat ausfuhrlich und kompetent Uber alle Neue-
rungen geredet und aufgezeigt, worum es geht. Darum beschranke ich mich auf ein paar wenige
Statements aus Sicht der EVP. Es geht ja jetzt hier eigentlich nur noch um das Kernstiick der Revi-
sion, das umstritten ist, namlich die Piece de Résistance, die Gebuhren. In erster Linie mochte ich
betonen, dass hier wirklich Ubergeordnetes Bundesrecht massgeblich ist. Dieses schreibt vor, dass
das Entgelt fur Notariatsdienstleistungen nicht einfach beliebig durch Parteiabsprachen bemessen
werden kann. Der Kanton Bern ist bei der Ausgestaltung der Notariatsgebiihren nicht einfach frei,
und dies ist die eine Seite der Sache. Die andere Seite ist die, dass die Motion Bhend (M 113-2015)
eine Anderung des Gebuhrensystems gefordert hat: Es soll moglich sein, die Gebiihren jederzeit
und ohne Begrindung zu unterschreiten. Die JGK hat versucht, diesem Anliegen gerecht zu wer-
den, und hat ein NG ausgearbeitet, das im Artikel 52 regeln soll, dass Entgelte fir Notare in Zukunft
ausschliesslich nach dem zeitlichen Aufwand in Rechnung gestellt werden kénnen sollen. In der
Kommission war aber schnell klar, dass diese Version aus verschiedenen Griinden keine Chance
hat, und die Regierungsratin war bereit, die Gesetzesrevision flr die zweite Sitzung anzupassen.
Als Mitglied der JuKo fand ich personlich diesen Kompromiss akzeptabel und einen Schritt in die
richtige Richtung. Er bringt eine gewisse Liberalisierung, und er bringt mehr Kundenfreundlichkeit.
Weil dieser Kompromiss aber in den Fraktionen in der Zwischenzeit erstens nicht diskutiert werden
konnte und aus Sicht dieser Fraktionen zum Teil auch zu wenig weit geht, haben wir heute diverse
Antrage auf dem Tisch. Dies ist eine Erklarung dafiir, unter anderem eben auch fur die Rickwei-
sung an die Kommission. Ein Teil der EVP-Fraktion wird darum die Ruckweisung Kopfli untersttit-
zen, aber nur im ersten Punkt. Ich fordere deshalb bei dieser Rickweisung auch gleich eine punkt-
weise Abstimmung. Mit dem Amtsnotariat oder irgendwelchen Mischformen kénnen wir uns nicht
anfreunden und lehnen deshalb den Punkt 2 ab. Auch die Rickweisung der Grinen unterstiitzen
wir aus diesem Grund nicht. Wie gesagt, ein Amtsnotariat ist in keinem Fall in unserem Sinn.



Beat Bosiger, Niederbipp (SVP). Die JuKo hat in den letzten Monaten das NG beraten, so, wie es
aktuell vorliegt. Heute legt der Kanton die Hohe der Notariatsgebihren in einem Rahmentarif nach
Gebuhrenverordnung fest. Der Regierungsrat hat vorgeschlagen, die Gebuhren in Zukunft nur noch
nach Zeitaufwand zu bemessen. In der JuKo haben wir die verschiedenen Moglichkeiten der Ge-
bUhrengestaltung geprift und uns fir einen Mittelwert entschieden, das heisst: Geblhrengestaltung
nach Art der Geschéfte. So ist vorgesehen, dass bei Geschéften ohne Geschéaftswert, wie zum Bei-
spiel Ehevertrage, letztwillige Verfligungen oder Beglaubigungen, kiinftig ausschliesslich ein Tarif
nach Zeitaufwand angewendet werden soll, dies verbunden mit einer Mindestgebihr. Bei Geschéf-
ten mit Geschaftswert hingegen, wie zum Beispiel Grundstiickkaufvertrage oder Fusionen, soll wei-
terhin der gestaffelte Rahmenvertrag gelten. Eine Ausnahme macht die Kommission bei den
Grundpfandvertragen: Sie sollen in Zukunft ausschliesslich nach Zeitaufwand, gekoppelt mit einer
Mindestgebuhr, tarifiert werden. Zudem kénnen die Minimalgebiihren neu bei bedurftigen und ge-
meinnitzigen Klienten unterschritten werden. Die vom Regierungsrat vorgeschlagene Lockerung
der Organisationsvorschriften ist zu begriissen. Die Notarinnen und Notare sollen kiinftig ihren Be-
ruf nicht nur freiberuflich, sondern auch in der Rechtsform einer AG, einer GmbH oder einer Biro-
gemeinschaft austiben kénnen. Sie sollen wie bisher gelegentlich, aber nicht gewerbsmassig auch
Liegenschaften vermitteln kdnnen, jedoch ohne Provision.

Die zahlreichen Antrage, die jetzt wahrend der Session eingegangen sind, verwirren, haben wir
doch fast ein Jahr an diesem Gesetz gearbeitet. Viele Antrédge sind so kurzfristig wahrend der Ses-
sion eingegangen, sodass wir diese in der Fraktion gar nicht mehr behandeln konnten. So ist es
ausserst erstaunlich — nachdem das Gesetz in der JuKo einstimmig verabschiedet wurde —, dass
jetzt von JuKo-Mitgliedern Rickweisungsantrage eingereicht wurden. Das ausgearbeitete Gesetz ist
ein guter Kompromiss und bildet eine faire Entschadigung ab. Diese RiUckweisungsantrage lehnen
wir entschieden ab. Die SVP stimmt der vorliegenden Version des NG einstimmig zu.

Jakob Schwarz, Adelboden (EDU). Es wurde sehr viel gesagt, dem ich mich eigentlich anschlies-
sen kann, denn auch die EDU-Fraktion verschliesst sich nicht grundsatzlich jeglichen Anderungen
im Notariatswesen. Wir begriissen es aber, wenn diese Schritte sehr vorsichtig und bedacht vorge-
nommen werden. Die Notariate sind gerade im landlichen Gebiet wichtige Ansprechpersonen fir die
Bevolkerung, und sie geniessen ein grosses Vertrauen. Sie werden vielfach nicht nur gebraucht, um
einfach Sachen zu verschreiben, sondern auch als eigentliche Auskunftspersonen in rechtlichen
Fragen, ohne dass sie dafiir separat entschadigt werden. Wir sind der Auffassung, dass auch unter
Berlcksichtigung der Vernehmlassungsantworten ... Das ist das, was Thomas Brénnimann in sei-
ner Geschichte nicht aufgefuhrt hat: Er hat die Kommission kritisiert, aber die Vernehmlassungs-
antworten haben ganz sicher auch bei der Kommission ihre Spuren hinterlassen, sodass sie nach
unserer Auffassung eine sinnvolle Lésung und eine mehrheitsfahige Lésung gesucht und nach un-
serer Auffassung auch gefunden hat. Die EDU-Fraktion wird samtliche Riickweisungsantrage ab-
lehnen und ist fir das vorliegende NG. Sympathie haben wir eigentlich — das kann ich jetzt schon
sagen — fir den Antrag der SP bei den Ubergangsbestimmungen: dass man dies in finf Jahren
noch einmal anschaut und schaut, wie die Auswirkungen waren, und vielleicht braucht es dann
noch Justierungen.

Prasident. Wir kommen zu den Einzelsprechenden, als erster Markus Wenger, EVP.

Markus Wenger, Spiez (EVP). Patrick Freudiger hat einleitend gesagt, dass das Notariatswesen
ein Dauerbrenner im Kanton Bern ist. Dies ist so. Und warum ist es das? — Der Ausgangspunkt,
dass diese Motionen in den Grossen Rat eingebracht und zwei davon letztendlich auch tberwiesen
wurden, sind die Tarife. Und zwar sind es einfach die zum Teil Uberrissenen Tarife, flr die sich in
meinen Geschéftstatigkeiten mehrmals ein Notar bei mir entschuldigt hat: daflir, dass er so eine
Uberrissene Rechnung machen miisse, dass er aber nach dem Tarifwesen, das im Kanton Bern gilt,
halt nicht die Mdglichkeit habe, einen angemessenen Tarif anzuwenden. Und genau das ist doch
der Punkt, warum wir das Ganze heute machen. Wir mochten am Schluss Tarife haben, wir moch-
ten eine Entschadigung des Notars haben, die seinem Stand, seiner Ausbildung und seiner Téatig-
keit gerecht ist, dementsprechend angemessen ist — und nicht etwas, wofir plétzlich wieder irgend-
wo flr eine Stunde, zwei Stunden Tatigkeit 3000, 4000 Franken verrechnet werden mussen. Wir
sind der Meinung, oder ich bin der Meinung, dass dem innerhalb des Gesetzesentwurfs, den wir
hier haben, noch nicht gentigend Rechnung getragen wurde und dass man darum nach dem Punkt 1



der Rickweisung noch einmal tber die Bicher gehen muss, damit man am Schluss wirklich Tarife
hat, die verninftig sind.

Ich habe bei den Fraktionssprechern gespiirt, dass diese Rickweisung in diesem Saal keine Chan-
ce hat. Es gibt eine andere Moglichkeit, wie wir dieses Problem I6sen konnen: Das wére die, dass
man die Mindesttarife relativ tief ansetzt, sodass sie nicht in der Regel angewendet werden, son-
dern nur in Ausnahmefallen zum Tragen kommen und in der Regel ein hoherer Tarif verrechnet
wird. Ich habe bei Verschreibungen und anderen notariellen Tatigkeiten kaum einmal erlebt, dass
man nicht den Mindesttarif angewendet hat. Wenn der Mindesttarif so hoch ist, dass man ihn immer
anwendet, dann ist es kein Mindesttarif. Und dort bitte ich Sie schon, Rucksicht zu nehmen, dass
wir aus diesem NG, das wir jetzt beraten, nicht einen Dauerbrenner machen, indem wir namlich in
der nachsten Legislatur wieder eine Motion haben und wieder sagen mussen: «Das kann es ja nicht
sein.» Darum — die Uberweisung hat wahrscheinlich keine Chance — schauen Sie bei diesen Tari-
fen hin, bei denen ich der Meinung bin, dass sie tber ein Dekret gehen missen und nicht Gber das
Gesetz, sodass wir dort auf eine Flughthe kommen, bei der eben der tiefste Tarif nicht die Regel
wird.

Jakob Etter, Treiten (BDP). Ich bin unverdéachtig: Ich bin nicht Notar, nicht Jurist, ich bin auch nicht
in der JuKo, ich bin ein einfaches Landei. (Heiterkeit / Hilarité) Ich habe gelegentlich mit Notaren zu
tun, sei es bei einem Ehe- und einem Erbvertrag, auch bei Firmengrindungen war ich beim Notar,
und es ware mir nie in den Sinn gekommen, eine Offerte zu verlangen. Ich bin sicher, dass der
Notar, den ich gewahlt habe, gut und zuverlassig arbeitet, ich habe grosses Vertrauen zu ihm. Bis
jetzt hat er auch juristisch korrekt gehandelt. Und ich kann auch sagen: Wenn ich eine juristische
Auskunft brauchte, wenn ich ihn anrief oder eine Mail schrieb, erhielt ich die Auskunft korrekt, und
zwar gratis. Fur uns sind die Landnotare sehr wichtig. Sie kennen die Verhaltnisse auf dem Land.
Ich muss ihnen nicht jedes Mal wieder erklaren, wer ich bin, woher ich komme, woflr ich komme
und was ich will. Er weiss genau, worum es geht, er ist schnell im Bild, und er braucht relativ wenig
Zeit, um meine Anliegen zu erflllen. Wir diirfen auch nicht vergessen, dass ein guter Notar — und es
gibt nur gute Notare — auch ein Schutz fiir die Parteien ist. Denn wenn er namlich seine Arbeit gut
macht, brauchen wir nicht vor Gericht zu ziehen, um dies anzufechten und zu bestreiten.

Ich habe kiirzlich mit drei Notaren gesprochen, die mich natiirlich auf die Anderung dieses NG an-
gesprochen haben. Sie haben mir alle bestatigt, es gehe ihnen finanziell gut, dank sehr hohem per-
sonlichem Einsatz. Einer ist ungefahr 45, die anderen beiden sind zwischen 60 und 70 Jahren alt.
Keiner dieser drei hat einen Nachfolger, respektive zwei haben Séhne, die Jura studiert haben, aber
sie haben sich anderweitig orientiert. Sie wollten sich nicht abrackern und einen solch grossen Ein-
satz leisten. Sie seien bei den Banken, bei den offentlichen Diensten, wo sie im Team arbeiten
kénnten, weniger Verantwortung und geregelte Arbeitszeiten héatten, mehr verdienten, und vor al-
lem: Sie hatten Aufstiegsmoglichkeiten, was man bei einer einfachen Landnotariatskanzlei nicht
habe.

Geschatzte Kolleginnen und Kollegen, wir setzen hier Rahmenbedingungen fur das neue NG. Wir
durfen aber nicht nur Beschrankungen und Auflagen machen. Wir missen auch daran denken,
dass wir den Notaren auch gewisse Freiheiten lassen, damit diese sich auch bewegen kdnnen. Sie
nehmen hohe Verantwortungen an, und ich mdéchte Sie bitten, die Antrage abzulehnen und den
Vorschlag, den die JuKo und die Regierung ausgearbeitet haben, anzunehmen, danke.

Hans-Rudolf Saxer, Gumligen (FDP). Ich spreche ausschliesslich zur verlangten ganzen oder
teilweisen Einflhrung des Amtsnotariats. Ich gebe meine Interessenbindung bekannt: Ich bin nicht
Notar, in meiner Verwandtschaft hat es auch kein Notariatsbiiro, aber in meiner Tatigkeit als
Rechtsanwalt und Gemeindeprasident habe ich doch regelméssig mit verschiedensten Notariatsb U-
ros geschaftliche Kontakte gepflegt.

Zur Sache: Im freien Notariat, das der Kanton Bern seit Langem kennt, besteht zwischen den Nota-
ren ein freier Wettbewerb, und zwar nicht primar Uber den Preis, sondern lber die Qualitat der
Dienstleistung und Uber die Speditivitat der Leistungserbringung. Im Kanton Bern kann ich den
Notar meines Vertrauens frei wahlen, und dies bedeutet einen grossen Mehrwert fir den Kunden.
Wollen wir dieses gut funktionierende System jetzt wirklich gegen ein Amtsnotariat eintauschen,
Fragezeichen? Gegen ein System, das beispielsweise der Kanton Zirich als einer der ganz weni-
gen Kantone kennt? Dort haben wir 44 Notariatsbezirke, in jedem dieser Notariatsbezirke gibt es
einen Notar plus seine Stellvertretung, die vom Kanton angestellt sind. In diesem Zircher System



haben Sie nicht die freie Wahl des Notars, und es besteht auch kein gesunder Wettbewerb zwi-
schen den verschiedenen Notaren. Ein gesunder Wettbewerb fordert optimale Dienstleistungen.
Noch ein Wort zu den Kosten; Samuel Leuenberger hat es bereits erwéhnt. Vor wenigen Jahren hat
der Kanton Basel-Land den Systemwechsel gemacht, und zwar eben in die andere Richtung: vom
Amtsnotariat zum freien Notariat. Dadurch, dass der Kanton Basel-Land als relativ kleiner Kanton
3,6 Mio. Franken einsparen konnte, kdbnnen wir uns etwa vorstellen, was es den Kanton Bern koste-
te, wenn wir den anderen Weg gingen und neu ein Amtsnotariat einfiihrten. Wollen wir wirklich
X Mio. Franken zuséatzliche Kosten pro Jahr generieren und damit ganz sicher keine qualitative Ver-
besserung erreichen? — Die FDP sagt ganz klar Nein zu den Bestrebungen, ganz oder teilweise ein
Amtsnotariat einzufihren.

Und noch ein letzter Hinweis. Wir setzen uns insbesondere auch fiir eine kohéarente Politik ein. Es
kann ja nicht sein, dass der Grosse Rat in seiner zweiten Sessionswoche das Kaminfegermonopol
abschafft und dafir in der dritten Sessionswoche das Amtsnotariat einfuhrt.

Prasident. Ich gebe dem Sprecher der vorberatenden Kommission, Patrick Freudiger, das Wort.

Patrick Freudiger, Langenthal (SVP), Kommissionsprecher der JuKo. Ich méchte im Namen der
Kommission noch kurz zu den Rickweisungsantrdgen Stellung nehmen. Ich selbst, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, bin Rechtsanwalt, habe aber Notare in der Familie, und deshalb sage ich jetzt,
was Professor Wolf zum freiberuflichen Notariat gesagt hat; es geht namlich nicht um das Gutach-
ten Buchli. Dieser hat festgehalten, dass das freiberufliche Notariat im Kanton Bern ein Standortvor-
teil ist. Warum? — Weil die Notare im Kanton Bern sehr gut ausgebildet sind und weil sie ein sehr
breites Angebot an Dienstleistungen anbieten. Man erhalt dort Beratungen aus einem Guss. Ein Teil
der Fragen hat sowohl eine offentlich-rechtliche als auch eine privatrechtliche Komponente; beim
Notar erfolgt die Dienstleistung aus einem Guss. Und dann muss man eben nicht noch zum Anwalt
gehen, um sich dort beraten zu lassen, und wenn es noch Treuhandfragen und Steuerfragen gibt,
auch noch zum Treuhander und zum Steuerexperten, die sich alle noch von Anfang an einlesen
missen und dann auch einfach jeden Franken verrechnen. Daher sind wir nicht der Meinung, dass
der Wechsel zum Amtsnotariat, wenn man alles mitbertcksichtigt, billiger kommen wirde. Man darf
auch einmal sagen, dass die Notare namentlich durch die Treuhandfunktionen einen relevanten
Beitrag zum Funktionieren der Rechtspflege und zu einem geordneten Miteinander leisten. Wenn
man die Handanderungssteuer anschaut, machen sie sogar Steuerinkassoaufgaben.

Der Ruckweisungsantrag Kopfli versucht etwas zu vereinbaren, das nicht zu vereinbaren ist. Man
mdchte auf der einen Seite ein Vertragssystem, aber wenn man dies will, dann misste man gleich-
zeitig die Urkundenpflicht aufheben. Das bedeutet also: Der Notar kann nachher eigentlich wéhlen,
mit wem er beurkunden oder nicht beurkunden will. Und jene Leute, mit denen man nicht beurkun-
den mochte, missen dann halt zum Amtsnotar. Was haben wir dann? — Ein Zweiklassennotariat im
Kanton Bern. Ist es wirklich das, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Sie wollen? — Ich glaube
nicht. Und das Gutachten Buchli hat auch festgehalten, dass eine Geblhrenfestlegung durch Ab-
sprache zwischen den Parteien mit dem Gleichbehandlungsgebot im Gebilhrenrecht kaum zu ver-
einbaren ist. Das Gutachten Buchli ist durchaus viel differenzierter, als vorhin ausgefiihrt wurde.
Namentlich wird auch die Situation im Kanton Aargau betrachtet, wo es Ubrigens auch Promilletarife
gibt, und es wird festgehalten, dass auch im Kanton Aargau eine bedingungslose Unterschreitung
ohne sachliche Griinde bei der Gebihr nicht méglich ist.

Lassen Sie mich noch etwas sagen: Die Gebiihrenhdhe, die jetzt haufig kritisiert wurde ... Es ist ja
auch nicht das erste Mal, dass man diese anschaut. Es gab eine Studie der Hochschule Luzern
(HSLU) vom 16. Marz 2010 («Geblhrenvergleich fiir notarielle Dienstleistungen in Kantonen mit
freiem Notariat»), die man bereits einmal evaluiert hat, und diese Studie héalt fest: Die Studie kommt
zum Schluss, dass der Kanton Bern unter den elf Kantonen mit freiem Notariat die vierthbchsten
Gebihren aufweist, sofern die Tarife der sieben untersuchten Geschafte verglichen werden. Aber
jetzt: Werden nur die vier haufigsten und fir die Klienten sowie fiir das Gebuhrenvolumen relevan-
ten Geschéfte einander gegenibergestellt, so kommt der Kanton Bern auf den siebten Platz zu lie-
gen. Also, Sie sehen, es ist nicht so, dass der Kanton Bern mit dem Notariat heute einfach eine ab-
solute Gebihrenhdlle ist. Man ist im Durchschnitt, oder je nachdem, welche Geschéfte man nimmt,
sogar sehr attraktiv. Daher ist die JuKo zum Schluss gekommen, die beiden RUckweisungsantrage
abzulehnen. Man empfiehlt Ihnnen im Fall des Riickweisungsantrags Kopfli mit 4 zu 12, beziehungs-
weise mit 3 zu 13 Stimmen und im Fall des Rickweisungsantrags Bauen mit dem Verhéltnis 3 zu
13, die Antrage abzulehnen.



Prasident. Bevor ich das Wort Regierungsratin Allemann gebe, gebe ich kurz bekannt: Wir haben
die Sache mit der punktweisen Abstimmung noch kurz angeschaut. Man kann die Punkte bei
Ruckweisungen nicht auseinandernehmen, rein rechtlich. Wir haben es jetzt so geldst, dass Michael
Kopfli den zweiten Punkt seiner Rickweisung zuriickzieht. Dann kdnnen wir es nachher mit dem
anderen ausmehren, dann geht es auf. Also: Beim Rickweisungsantrag Kopfli ist nur noch der erste
Punkt relevant, und wir stellen nachher die beiden Rickweisungen einander gegentiber und stim-
men dann noch tber den letzten Antrag ab. Einfach, damit dies vorher schon klar ist. Ich gebe damit
Regierungsréatin Evi Allemann das Wort.

Evi Allemann, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektorin. Zuerst mochte ich der JuKo fir die
konstruktive Zusammenarbeit danken. Ich glaube, wir haben in der Kommissionsdiskussion tatsach-
lich so etwas wie einen goldenen Mittelweg gefunden. Und das ist bei diesem Thema nicht selbst-
verstandlich. Es ist ein kontrovers diskutiertes Thema, und das freie Notariat im Kanton Bern wird
weitherum geschatzt, wird breit anerkannt. Auch in der Kommission hat man nicht dartber diskutiert
— nicht ernsthaft dartiber diskutiert —, das freiberufliche Notariat aufzugeben und zum Amtsnotariat
zu wechseln, sondern man hat gesagt: Doch, es ist ein Standortvorteil, wenn wir ein freies Notariat
haben, ein starkes freies Notariat. Wir wollen es wettbewerbsorientierter ausgestalten — das ist ja
auch der Kern der Vorstosse, die der Grosse Rat dereinst tiberwiesen hat —, wir wollen aber nicht
zu weit gehen, wir wollen keine Liberalisierung, die dann auch fast ein bisschen eine Uberforderung
fur die Notariate ware, die sich auf etwas ganz Neues, ganz anderes einstellen mussten. Und wir
befinden uns hier im Bereich des Service Public. Die Notariate Giben gewissermassen auch eine
staatliche Aufgabe aus, und darum sind auch diese Tarife nicht einfach irgendwie festzusetzen,
sondern es sind oOffentlich-rechtliche Kausalabgaben, wenn es um die hauptberufliche Tatigkeit geht
— also dort, wo die Notare eine Beurkundungspflicht haben —, und da missen wir mit dem nétigen
Feingefuihl vorgehen. Wir kdnnen in die Richtung von mehr Wettbewerb gehen, wir kdnnen eine
Flexibilisierung der Organisationsformen vornehmen, aber wir miissen aufpassen, dass wir nicht zu
weit gehen, und wir missen vor allem immer auch noch den verfassungsrechtlichen Rahmen mit-
beachten. Betreffend die Punkte, die in der Revision auch sehr entscheidend, aber unumstritten
sind, wurde auch schon einiges gesagt. Ich habe hier finf Seiten, die ich jetzt einfach Uberspringe;
ich glaube, das ist allen recht.

Ich gehe auf den Kern der Diskussion, auf die Notariatsgebuhren, ein. Dort kann man tatséachlich
sagen, dass die Kompromissvariante auch eine Klarung bringt. Wir haben kinftig noch zwei Gebih-
renarten: Es gibt die Gebuhr, die sich nach Zeitaufwand bemisst — die Regierung héatte dies gerne
fur alles vorgesehen —, und wir haben die andere Art der Gebuhr, namlich den gestaffelten Rah-
mentarif. Der einfache Rahmentarif wird abgeschafft. Das heisst: Wir haben einen gewissen Wett-
bewerb, selbst wenn wir Uber Geschéfte sprechen, die sich im gestaffelten Rahmentarif bewegen.
Diesen haben wir ja auch schon heute. Wir haben heute schon ein Tarifsystem, das einen Wettbe-
werb zuldsst, nicht einen sehr weitgehenden, aber verglichen mit anderen Kantonen dennoch einen
Dreifachtarif, einen gestaffelten Tarif, den man jetzt durchaus als Basis fir all jene Geschéafte neh-
men kann, die nicht nach Zeitaufwand bemessen werden sollen. Und es sind doch einige Geschaf-
te, bei denen sich das System andert. Gerade fir die einfachen Leute — ich sage manchmal: fur
Otto Normalburger — andert sich doch Wesentliches: Das System wird transparenter, wird wettbe-
werbsorientierter, weil Testamente, Beurkundungen kiinftig nach Zeitaufwand und nicht nach einem
fixen Tarif bemessen werden. Was sozialpolitisch auch nicht gerade unentscheidend ist und dem
Regierungsrat auch wichtig war: die Unterschreitungsmdoglichkeit der Mindestgebuhr einzufuhren,
nach klaren Kriterien, nach wie vor als Ausnahmefall, aber doch so, dass man dies im Gegensatz
zu heute unterschreiten kann, wenn jemand Sozialhilfe bezieht, wenn jemand Erganzungsleis-
tungsbeziigerin oder -beziiger ist oder wenn es gemeinnttzige Klientschaft betrifft. Sie werden ja
auch noch einen Antrag zu Mehrfachgeschaften beraten. Es gibt also mit dem neuen Gesetz eine
Unterschreitungsmdglichkeit. Ich glaube, alles in allem kann man sagen, dass die Neugestaltung
der Notariatsgebthren wirklich ein grosser Schritt in die Richtung dessen ist, was die Regierung
wollte. Deshalb haben wir uns am Schluss entschieden, uns der Kommissionslésung anzuschlies-
sen, weil sie wirklich ein Mittelweg ist. Das Notariat wird zeitgeméasser ausgestaltet und kann wett-
bewerbsorientierter arbeiten; es gibt auch eine héhere Transparenz.

Es wurde bereits von jemandem gesagt, der dafiir pladiert hat, dass die Notariatsgebihren in der
Tendenz ein bisschen sinken sollen, namlich: dass samtliche Ausfertigungen — das heisst: alle
Kopien, aber auch die Aufbewahrungs- und Archivierungsarbeiten — kiinftig in der Gebihr einge-
schlossen sind. Und das bedeutet fir diese Geschéfte, dass man als Klientin oder als Klient bis zu



200 Franken billiger wegkommt, wenn man zu einem Notariat gehen muss. Ich denke, dies ist
wirklich ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist auch so, dass gewisse gesellschaftsrechtliche
Geschafte, insbesondere einfache Formen von Griindungen, neu mit der Gebihr nach Zeitaufwand
«bepreist» werden sollen. Die Errichtung von Schuldbriefen — und Sie wissen: immer, wenn es um
Liegenschaftskaufe geht, werden auch Schuldbriefe errichtet — wird kiinftig nach Zeitaufwand be-
messen. Auch dort geht man den Weg von mehr Wettbewerb und mehr Transparenz.

Die Rickweisungsantrage, oder den Rickweisungsantrag — es gibt jetzt noch eine Auflage der glp —
kann ich nachvollziehen. Da wird gefordert, konsequenter zu liberalisieren. Diesen Schritt wollte der
Regierungsrat machen, indem es einfach nur noch eine Gebuhrenart, und zwar immer nach Zeit-
aufwand bemessen, geben soll. Ich habe sehr erfreut auch die verschiedenen positiven Stellung-
nahmen in der Vernehmlassungsphase zur Kenntnis genommen, auch jene der glp. Sie haben mich
oder uns — die Regierung — dort ein bisschen davor gewarnt, allzu konsequent vorzugehen. Mit die-
ser Warnung wurden Sie damals erhort. Jetzt hat ein Kompromiss resultiert, der immer noch dem
Gedanken nach mehr Wettbewerb nachlebt, aber nicht den Riesenschritt macht, ein System vollig
auf den Kopf zu stellen, sondern der eine Entflechtung oder einfach die beiden Gebuhrenarten vor-
sieht. Wir konnten also einen Mittelweg der geforderten Liberalisierung beschreiten.

Es ist auch wichtig, dass man es immer auch im Kontext der neuen Méglichkeiten betreffend Orga-
nisationsform betrachtet: dass Birogemeinschaften besser oder anders als heute zugelassen sind —
nicht nur mit anderen Anwalten oder Notariaten, sondern auch mit allen anderen Berufsrichtungen —,
dass also auch dort mehr Wettbewerb hineinkommt, dass es die Mdglichkeit gibt, sich als Notariats-
AG oder als Notariats-GmbH aufzustellen, und noch ganz viele weitere kleinere Anpassungen, die
dazu fuhren, dass der administrative Aufwand minimiert wird und man auch die Schritte in Richtung
Digitalisierung machen kann.

Vielleicht besteht auch noch ein bisschen Unklarheit darliber, was der kantonale Gesetzgeber allein
wirklich bestimmen darf. Es ist ja weitgehend das Bundesprivatrecht, das bestimmt, welche Vertr&-
ge, Feststellungen et cetera 6ffentlich beurkundet werden missen, und dass dort auch eine Beur-
kundungspflicht besteht. Dort sprechen wir von der hauptberuflichen Tatigkeit des Notars oder der
Notarin. Was der Notar oder die Notarin macht, hat dort 6ffentlich-rechtlichen Charakter, und man
ist nicht einfach frei. Bei allen anderen Tatigkeiten, die nicht die hauptberufliche Arbeit betreffen,
bewegen sich die Notariate schon heute im privatrechtlichen Bereich und sind véllig frei, wie sie ihre
Honorare abgelten wollen und was sie mit der Klientin oder dem Klienten vereinbaren. In diesem
Bereich besteht schon heute vollkommene Privatautonomie, und der kantonale Gesetzgeber darf
dort nicht regulierend eingreifen. Das ist auch richtig so, das tasten wir nicht an.

Wenn wir vorhin schon begonnen haben, dartiber zu sprechen, wie hoch diese Geblhren sein
sollen; Sie kommen ja dann spater bei den Antragen noch dazu: Auf Stufe Gesetz bestehen bis
anhin keine konkreten Gebuhrenzahlen, laut dem Regierungsrat, und das ist gemass dem, was die
Kommission beschlossen hat, auch richtig so. Es wird eine Verordnungsanderung geben: Der
Kommission haben wir unsere Absichten bereits offengelegt und wir haben auf den Tisch gelegt,
was wir beabsichtigen zu machen. Wir haben aber auch in Aussicht gestellt, dass wir diese Verord-
nungen selbstverstandlich auf ganz ordentlichem Weg andern werden, indem wir eine Vernehm-
lassung durchflihren und uns auch der Kommissionsdiskussion sicher noch einmal stellen werden.
Und dort kénnen Sie nachher Ihre Anliegen einbringen. Ich glaube, das ist der bessere Ort, als
jetzt hier ein Flickwerk auf Gesetzesstufe zu machen. Ich bitte Sie also, auf die Rickweisungsan-
trage nicht einzugehen. Zur Rickweisung der Griinen, die ich noch nicht behandelt habe, die das
Amtsnotariat fordert, habe ich eingangs schon gesagt, dass breit anerkannt ist, dass das freiberuf-
liche Notariat einen hohen Wert hat, ein Standortvorteil ist, auch fir den Kanton Bern, und dass es
uns darum geht, das freiberufliche Notariat zu starken, mit flexibleren Organisationformen, mit ein
bisschen mehr Wettbewerb bei der Tarifgestaltung und auch mit einer grosseren Portion Transpa-
renz.

Prasident. Wir kommen damit zur Ausmehrung der Rickweisungsantrage. Wir mehren also die
zwei Antrage gegeneinander aus, und ich sage es noch einmal: Beim Ruckweisungsantrag Kopfli
gibt es nur noch den ersten Punkt. Wer den Rickweisungsantrag Kopfli annimmt, stimmt Ja, wer
den Ruckweisungsantrag Grine annimmt, stimmt Nein.



Abstimmung (Ruckweisungsantrag Kopfli, Wohlen b. Bern [glp] — Auflage Nr. 1 gegen Ruckweisungs-
antrag Grune [Bauen, Bern))

Vote (Proposition de renvoi Kopfli, Wohlen b. Bern [pvl] — charge n° 1 contre proposition de renvoi
Les Verts [Bauen, Berne])

Der Grosse Rat beschliesst: / Décision du Grand Conseil :

Annahme Ruckweisungsantrag Kopfli, Wohlen b. Bern (glp) — Auflage Nr. 1/
Adoption proposition de renvoi Kopfli, Wohlen b. Bern (pvl) — charge n° 1

Ja/ Oui 82
Nein / Non 60
Enthalten / Abstentions 1

Prasident. Sie haben in der ersten Runde dem Riickweisungsantrag Kopfli den Vorzug gegeben,
mit 82 Ja- gegen 60 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung.
Wer den obsiegenden Rickweisungsantrag annehmen will, stimmt Ja, wer dies nicht will, stimmt Nein.

Abstimmung (Ruckweisungsantrag Kopfli, Wohlen b. Bern [glp] — Auflage Nr. 1)
Vote (Proposition de renvoi Kopfli, Wohlen b. Bern [pvl] — charge n° 1)

Der Grosse Rat beschliesst: / Décision du Grand Conselil :
Ablehnung / Rejet

Ja/ Oui 27

Nein / Non 115

Enthalten / Abstentions 0

Prasident. Sie haben diesen Rickweisungsantrag abgelehnt, mit 115 Nein- gegen 27 Ja-Stimmen
bei 0 Enthaltungen.

Jetzt kommen wir bereits zur Frage nach einer Lesung: Der Regierungsrat und die vorberatende
Kommission schlagen vor, eine Lesung abzuhalten. Wir haben einen Antrag glp/Alberucci auf zwei
Lesungen. Mdchten Sie diesen begriinden? — Dies ist der Fall. Ich gebe Grossrat Alberucci das Wort.

Antrag JuKo (Freudiger, Langenthal) / Regierungsrat
Dem Grossen Rat wird beantragt, nur eine Lesung durchzufiihren.

Proposition CJus (Freudiger, Langenthal) / Conseil-exécutif
Il est proposé au Grand Conseil de renoncer a la seconde lecture.

Antrag glp (Alberucci, Ostermundigen)
Antrag auf 2. Lesung

Proposition pvl (Alberucci, Ostermundigen)
Procéder a une seconde lecture

Luca Alberucci, Ostermundigen (glp). Die glp beantragt zwei Lesungen. Ich habe zwei Punkte
vorbereitet, und wahrend den Ausfihrungen der Regierungsréatin ist mir noch ein dritter Punkt in den
Sinn gekommen. Die Regierungsratin hat erwéhnt, dass sich die glp gegen eine weitergehende
Liberalisierung im Rahmen der Vernehmlassung geaussert hat. Offenbar gibt es da ein Missver-
stéandnis. Was wir genau gemeint haben ... Und das ist aus meiner Sicht auch ein guter Grund fur
eine zweite Lesung: weil eben solche Missverstandnisse vorliegen. In unserem Fall haben wir uns
in der Vernehmlassung kritisch gedussert, was die Liberalisierung betreffend Liegenschaftshandel
betrifft. Wir haben sicher in keiner Art und Weise die Liberalisierung der Tarifstruktur irgendwie Kriti-
siert. Und das ist auch ein Grund, der verdeutlicht, dass das Gesetz da ist und dass es viele Mei-
nungen und Missverstandnisse gibt, die noch ausdiskutiert werden mussen.

Ich habe noch zwei weitere Griinde, warum es eine zweite Lesung braucht. Der eine ist vorlie-
gend: Es liegen sehr viele Antrage vor, die «last minute» eingetroffen sind. Das kann man durchaus



kritisieren, so wie es beispielsweise der SVP-Sprecher bei der Debatte zu den Rickweisungen ge-
macht hat. Aber Fakt ist, so wie es eben der SVP-Sprecher auch gesagt hat, dass die Fraktionen —
zumindest lhre Fraktion — diese Antrage nicht eingehend wirdigen konnten. Aus meiner Sicht ge-
bihrt es einer guten Gesetzesberatung, dass man die Antrage, die jetzt vorliegen — die jetzt viel-
leicht etwas spat kommen, aber vorliegen —, wirklich auch fundiert in den Fraktionen vorbesprechen
kann. Und ich mochte nicht nur von den Fraktionen sprechen: Ich wiirde auch dafir pladieren, dass
dies auch in den Kommissionen besprochen wird. Dies spricht durchaus fiir eine zweite Lesung.
Und dann noch ein zweiter Punkt, und dies ist aus meiner Sicht der Hauptpunkt: Momentan gibt es
einfach Fakten, die nicht gebuhrend gewdrdigt werden. Diese Fakten betreffen — ich habe das Wort
heute in der Debatte auch schon gehort — die Piece de Résistance: die Mindesttarife. Der Vortrag
und der Gesetzesentwurf, die der Regierungsrat vorgelegt hat und die durch die Kommission ge-
gangen sind, gehen davon aus, dass man die Mindesttarife nicht unterschreiten kann oder dass die
Unterschreitung zumindest nur in absoluten Ausnahmefallen mdoglich ist. Dies basiert auf dem so-
genannten Gutachten Buchli, das am 19. April 2017 erstellt wurde. Das Gutachten Buchli wurde am
15. April 2017 auch von der Gesamtprojektleitung (GPL) gewirdigt und wurde entsprechend so
Ubernommen, auch vom Regierungsrat. Dieser sagte, politisch missten wir gar nicht Uber die Min-
desttarife sprechen, weil es gelaufen ist. Das Gutachten Buchli sagt, es sei nicht gesetzeskonform,
und entsprechend mussten wir die politische Diskussion gar nicht fuhren. Aus unserer Sicht gibt es
in der Zwischenzeit neue Indizien, die eine Gegenmeinung vertreten. Dies ist haufig bei juristischen
Fragen so. Ich selbst bin kein Jurist und habe im Ubrigen auch keine Notare in der Verwandtschaft.
Aber wie es haufig ist: Bei juristischen Diskussionen gibt es eine Meinung, und es gibt haufig auch
eine Gegenmeinung, und das ist hier durchaus der Fall. Ich mdchte hier eine ganz prominente Mei-
nung, eine Gegenmeinung, zitieren, und zwar wortlich, und das ist jene des Preistiberwachers. Sie
kénnen auf die Webseite des Preisiiberwachers gehen — Notariatstarife. Ich zitiere den Preistber-
wacher auf Hochdeutsch, dies ist wortlich: «Im April 2019 hat der Preisiberwacher zur neuen Ta-
rifstruktur von Notariatstatigkeiten Stellung genommen [...]», und dann, weiter unten: «Der Preis-
Uberwacher beflrwortet diesen Systemwechsel» — damit meint er quasi die Aufwandberechnung im
Kanton Bern —, «fordert aber einige Anpassungen des Projekts, um eine Erhéhung der Gebihren zu
vermeiden. Er empfiehlt, eine Referenzarbeitszeit fir die Erstellung von notariellen Beurkundungen
zu veroffentlichen» — dann, wichtig —, «den Mindeststundensatz abzuschaffen, die Auswirkungen
der Tarifbemessung nach Zeitaufwand [...] auf die Gebihrenhéhe pro Urkunde zu eruieren und den
maximalen Stundenansatz deutlich zu reduzieren.» Dies ist fir mich eine neue Information, die we-
der im Vortrag des Regierungsrates noch — meines Erachtens; ich weiss es nicht, aber ich gehe
davon aus — in der Kommission gewiirdigt wurde. Ich finde, dies miissen wir unbedingt noch einmal
anschauen, am besten, indem man noch einmal in eine zweite Lesung geht und insbesondere hier
in diesem Rat und aus meiner Sicht auch in der Kommission noch einmal dartber reflektiert. Ent-
sprechend bitte ich Sie: Bitte stimmen Sie dem Antrag auf zwei Lesungen zu.

Prasident. Ich gebe dem Kommissionsprecher das Wort: Patrick Freudiger.

Patrick Freudiger, Langenthal (SVP), Kommissionsprecher der JuKo. Die Kommission hat Ihnen
ja eine Lesung empfohlen, weil das Gesetz in der Schlussabstimmung einstimmig — einstimmig —
verabschiedet wurde und weil sich die Differenz zwischen Mehrheits- und Minderheitsantragen auf
relativ wenige Punkte beschrankt. Die Kommission hat mit Stichentscheid an dieser ersten Lesung
festgehalten. Damals waren die meisten Antrage bereits eingegangen. Es sind Antrage, die eigent-
lich Dinge thematisieren, die man mehr oder weniger schon geprift hatte; darum hielt man am Prin-
zZip einer Lesung fest.

Ich muss im Ubrigen auch die Darstellung zuriickweisen, dass man hier vorschnell einfach auf das
Gutachten Buchli abgestellt hétte. Allerdings muss ich auch sagen, dass inzwischen noch ein An-
trag der SP-Fraktion gekommen ist, der letztlich beinhaltet, dass es quasi notgedrungen zwei Le-
sungen geben muss. Dieser Antrag hat, wie ich so hore, relativ viele Sympathien. Daher muss ich
doch Zweifel anmelden, ob dieser Stichentscheid-Beschluss heute noch einmal so zustande kame,
wenn man jetzt quasi noch einmal eine Kommissionssitzung hatte. Aber formell ist es das, was wir
beschlossen hatten. Was ich einfach auch klar sagen méchte: Wenn der Antrag der SP-JUSO-PSA-
Fraktion durchkdme, miisste man spatestens dann zwei Lesungen machen.

Préasident. Ich gebe Manuela Kocher fur die SP-JUSO-PSA-Fraktion das Wort.



Manuela Kocher Hirt, Worben (SP). Ich kann es ganz kurz machen: Wir sind fir eine zweite Le-
sung. Und an die Adresse der glp: Ich habe die Vernehmlassungsunterlagen als Vorbereitung auf
die Kommission sehr gut studiert, und in diesen ist das, was Sie vorhin vom Preisiberwacher zitiert
haben, ebenfalls schon notiert. Es ist also in die Uberarbeitung und in die Gedanken der Kommissi-
on eingeflossen.

Christine Schnegg, Lyss (EVP). Auch die Fraktion EVP unterstutzt den Antrag auf eine zweite
Lesung, vor allem eben auch gerade im Zusammenhang mit dem Antrag der SP, der die Uber-
gangsbestimmungen betrifft. Wir finden es sinnvoll — das nehme ich jetzt gerade vorweg; ich werde
dann in diesem Fall zu diesem Antrag nicht mehr extra nach vorne kommen —, wenn das uberarbei-
tete Gesetz finf Jahre, nachdem es in Kraft getreten ist, evaluiert wird, mit dem Ziel, eben wirklich
die Auswirkungen bei den Notaren und bei der Bevoélkerung zu Uberprifen. Und wir haben auch
nichts dagegen, wenn nach funf Jahren auch die Staffeltarife kritisch Uberprift werden. Darum un-
terstiitzen wir den Antrag auf eine zweite Lesung und auch den Antrag SP.

Jakob Schwarz, Adelboden (EDU). Wenn wir hier verhindern wollen, dass wir Kommissionsarbeit
machen — namlich eine detaillierte Gesetzesberatung —, missen wir diesem Antrag unbedingt zu-
stimmen, damit die Kommission diese Dinge priufen kann. Darum bitte ich Sie, diesem Antrag zuzu-
stimmen.

Antonio Bauen, Bern (Griine). Auch die Griinen stimmen einer zweiten Lesung zu, nicht zuletzt
auch wegen der Ausfihrungen, die wir von Kollege Alberucci gehort haben, aber auch im Hinblick
auf die Ubergangsbestimmung, die im Antrag der SP enthalten ist. Ich bitte Sie also, einer zweiten
Lesung zuzustimmen.

Christoph Patrick Zimmerli, Bern (FDP). Die FDP ist nicht fir eine zweite Lesung, weil sie davon
ausgegangen ist, dass in der Kommission alles auf dem Tisch lag. Das betrifft insbesondere auch
das, was Kollege Alberucci ausgefuhrt hat; dies war alles bekannt. Diese Antrage sind alle spéater
gekommen; sie sind alle spater, nach den Fraktionssitzungen, gekommen. Sie beinhalten allerdings
inhaltlich nicht wirklich etwas Neues, und deshalb sehen wir grundsatzlich nicht ein, weshalb dies
noétig sein soll. Der einzige Grund, weshalb man dariber diskutieren konnte, ist — dies wurde zu Recht
gesagt — der neue Antrag der SP zu den Ubergangsbestimmungen, der wirklich eine Neuerung be-
treffen kann, die diskussionswiirdig ist. Aber nichtsdestotrotz: Wenn man so legiferiert, kommt man
einfach nie zu einem Schluss, und deshalb bleiben wir dabei, dass eine Lesung gentigen wirde.

Prasident. Evi Allemann, ich nehme nicht an, dass Sie etwas dazu sagen méchten. — Dies ist nicht
der Fall. Wir kommen zur Beschlussfassung zu diesem Antrag Uber eine zweite Lesung. Wer den
Antrag glp auf eine zweite Lesung annimmt, stimmt Ja, wer dem Antrag Regierungsrat und JuKo
zustimmt, stimmt Nein.

Abstimmung (Antrag glp [Alberucci, Ostermundigen] — Durchfiihrung einer zweiten Lesung gegen
Antrag JuKo [Freudiger, Langenthal] / Regierungsrat — Durchfihrung von nur einer Lesung)

Vote (Proposition pvl [Alberucci, Ostermundigen] — procéder & une 2"* lecture contre proposition
CJus [Freudiger, Langenthal] / Conseil-exécutif — délibération en une seule lecture)

Der Grosse Rat beschliesst: / Décision du Grand Conseil :

Annahme Antrag glp (Alberucci, Ostermundigen) /
Adoption proposition pvl (Alberucci, Ostermundigen)

Ja / Oui 75
Nein / Non 61
Enthalten / Abstentions 3

Préasident. Sie haben dem Antrag auf eine zweite Lesung zugestimmt, mit 75 Ja- gegen 61 Nein-
Stimmen bei 3 Enthaltungen.
Wir kommen damit zur Gesetzesberatung.



Detailberatung / Délibération par article

l.
Art. 3Abs. 1/Art. 3,al. 1
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 3 Abs. 2-5 (neu) / Art. 3, al. 2-5 (nouveau)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 4 (Randtitel) / (Titre marginal)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 4 Abs. 2, 3 und 5 (aufgehoben) / Art. 4, al. 2, 3 et 5 (abrogé-e-s)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 4a (neu) / (nouveau)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 5 Abs. 5a (neu) / Art. 5, al. 5a (houveau)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 7 Abs. 1 Bst.dund e /Art. 7,al. 1, lit. d et e
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 7 Abs. 1 Bst. f (neu) / Art. 7, al. 1, lit. f (nouveau)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 9
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 16 Abs. 1 Bst. ¢ (neu) und Abs. 2 (neu) / Art. 16, al. 1, lit. ¢ (nouveau) et al. 2 (nouveau)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 20a (neu) / (nouveau)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 22 Abs. 2 und 3 (neu) / Art. 22, al. 2 et 3 (nouveau)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 25 Abs. 2 (neu) / Art. 25, al. 2 (nouveau)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 26 Abs. 2 und 3/ Art. 26, al. 2 et 3
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 26a (neu) / (nouveau)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 27 Abs. 3 (neu) / Art. 27, al. 3 (nouveau)
Angenommen / Adopté-e-s



Art. 28 Abs. 2 (aufgehoben) / Art. 28, al. 2 (abrogé-e-s)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 32 Abs. 2 Bst. ¢/ Art. 32, al. 2, lit. ¢
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 33 (Randtitel) / (Titre marginal)
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 33 Abs. 1/Art. 33,al. 1
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 33a (neu) Abs. 1/ Art. 33a (nouveau), al. 1
Angenommen / Adopté-e-s

Art. 33a (neu) Abs. 2 / Art. 33a (nouveau), al. 2

Antrag JuKo-Mehrheit (Freudiger, Langenthal)
Streichen.

Proposition majorité CJus (Freudiger, Langenthal)
Biffer.

Antrag JuKo-Minderheit (Bauen, Bern) / Regierungsrat
Antrag Regierungsrat |

Proposition minorité CJus (Bauen, Berne) / Conseil-exécutif
Proposition du Conseil-exécutif |

Prasident. Hier haben wir einen Antrag der JuKo-Mehrheit gegen einen Antrag der JuKo-Minderheit
und der Regierung. Ich gebe zuerst dem Mehrheitssprecher, Patrick Freudiger, das Wort und an-
schliessend der Minderheitssprecherin, Grossratin Ammann. Ach so, fur die Minderheit spricht nicht
Grossratin Ammann, sondern Grossrat Bauen. Gut. Herr Freudiger, Sie haben das Wort.

Patrick Freudiger, Langenthal (SVP), Kommissionsprecher der JuKo-Mehrheit. Wir sprechen hier
eigentlich von einem inzwischen relativ kleinen Bereich. Es geht namlich um die Grinde fir einen
Ausstand bei gelegentlicher Vermittlung. Urspriinglich, als die gewerbsmassige Vermittlung vorge-
sehen war, hatte dieser Artikel deutlich mehr Bedeutung. Jetzt ist die materielle Bedeutung kleiner
geworden. Als Beispiel: Man hat eine Erbschaft, man macht ein Telefonat, weil man jemanden
kennt, der am Haus interessiert sein kénnte. Provision ist hier jetzt ebenfalls ausgeschlossen. Der
Antrag der JuKo-Mehrheit auf Streichung des Absatzes 2 ist nur im Zusammenhang mit dem Ab-
satz 1 verstandlich, den Sie soeben genehmigt haben. Der Absatz 1 nennt neu ausdricklich ver-
schiedene Ausstandsgriinde. Bisher hatte man diesbezlglich nichts; es brauchte ein Kreisschreiben
der JGK, das quasi aus rechtsstaatlichen Grinden sagte, wann man zwar gelegentlich vermitteln,
aber dann nicht auch gleich noch verurkunden darf. Und um hier transparenter zu sein und auch,
um ein Stick weit die Ubersicht zu verbessern, hat man jetzt im Absatz 1 diese Beispiele aufgefiihrt
und hat sie vor allem auch gegentber der heutigen Praxis erweitert. Vom Ausstand betroffen sind —
und dies ist unbestritten — der Notar selbst, sein Geschaftspartner, die Eltern, Geschwister und die
Kinder — also nicht die Enkel, sondern die Kinder — des Notars und des Geschéftspartners, Ehegat-
ten und eingetragene Partner des Notars, des Geschéftspartners, der Eltern, der Geschwister und
der Kinder des Notars und des Geschéftspartners, und dann noch alle Mitarbeiter des Biros. Sie
sehen also: Man hat einen relativ weiten Kreis von Leuten gemacht, die einen Ausstandsgrund aus-
I6sen, um hier Vetternwirtschaft zu verhindern und eine Beurkundung zu gewahrleisten, die den
Namen als 6ffentlich-rechtlichen Akt auch verdient. Warum sage ich Ihnen dies? — Deshalb, weil
dieses Ausmass an Ausstandspflichten aus unserer Sicht nun wirklich ausreichend ist. Es besteht
kein sachlicher Grund, Uberschiessend zu sein und noch weitere Ausstandsgrinde anzunehmen.



Interessanterweise hat Minderheitssprecher Bauen zuvor genau diesen Absatz 2 erwahnt, um zu
zeigen, wie kompliziert dies ist. Ich kdnnte also auch einfach sagen: Ich verweise auf das Votum
von Antonio Bauen und empfehle Ihnen darum, den Absatz 2 zu streichen. Es ist wirklich zu kompli-
ziert, wenn man dies jetzt auch noch ins Gesetz aufnimmt. Die Befirchtung ist offenbar da, dass
dann einerseits Vermittlungsgesellschaften und andererseits Notariatsgesellschaften gewisse gros-
sere Geschafte machen kdnnten und dass diese dann vielleicht ein bisschen eng miteinander ver-
bunden sind. Aber wenn man vor solchen wirtschaftlichen Nahen Angst hat, wird es immer eine
Maoglichkeit geben, hier Umgehungen zu machen; daran wird auch ein Artikel nichts &ndern. Halten
wir es noch einmal fest: Die Tochter des Geschéaftspartners des Notars hat einen Mann, der zu
30 Prozent an einer Vermittlungsgesellschaft beteiligt ist. Dann hétten wir einen Ausstandsgrund.
Das ist doch nicht mehr verhéltnismassig. Und halten wir es fest: Die Abklarung, ob ein Ausstands-
grund vorliegt, ist dann auch immer Teil der Beurkundungstatigkeit. Das heisst: Der Notar, der beur-
kundet, muss immer alle diese méglichen Ausstandszenarien vorher noch abklaren. Wir haben nun
gehort, dass man kinftig die Gebuhr vermehrt nach Zeit berechnet, und wenn man die Gebuhr
vermehrt nach Zeit berechnet, dann wird es fir den Klienten einfach teurer, ohne dass er nach An-
sicht der Kommissionmehrheit einen entsprechenden Mehrwert héatte. Also: Ich bitte Sie, hier nicht
zu Uberschiessen und der Mehrheit zu folgen, das heisst, den Absatz 2 zu streichen. Die Mehrheit
ist allerdings eher knapp, das verhehle ich hier auch nicht. Der Entscheid, den Absatz 2 zu strei-
chen, fiel mit 7 zu 7 Stimmen und mit dem Stichentscheid der Présidentin.

Prasident. Dann gebe ich noch dem Minderheitssprecher das Wort: Antonio Bauen.

Antonio Bauen, Bern (Grine), Kommissionssprecher der JuKo-Minderheit. Wie es bereits gesagt
wurde: Es geht um die Ausstandspflicht von Notarinnen und Notaren bei vorgangiger Liegen-
schaftsvermittlung. Im Absatz 1 sind die familiaren Kriterien fir eine Ausstandspflicht, fur Mitarbei-
tende im Notariat und bei einer allfalligen Burogemeinschaft definiert. Wir finden diese Regelung
sachdienlich. Hier gibt es aus Sicht der Kommissionsminderheit keine Liicke. Im Absatz 2 geht es
um die Situation — ich zitiere —, «wenn eine der in Absatz 1 erwahnten Personen bei einer Perso-
nengesellschaft oder juristischen Person, die als Liegenschaftsvermittlerin eines Vertragsobjekts
tatig war, mit mehr als 30 Prozent am Kapital beteiligt ist, Organstellung innehat oder zu dieser in
einem Arbeitsverhdltnis steht». Es geht also nicht um die Frau oder um den Mann eines Mitarbei-
ters, sondern um die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter selbst. Diese Regelung ist aus unserer Sicht
eine unabdingbare Erganzung der vorgangigen Bestimmungen. Sie kann nicht weggelassen wer-
den, weil wir hier sonst eine klaffende Licke und eine Mdglichkeit zur Umgehung der Ausstands-
pflicht hatten. Wir bitten Sie also eindringlich, diesen Passus im Gesetz stehen zu lassen und nicht
zu streichen. Im Ubrigen ist eben auch die griine Fraktion dieser Meinung.

Verabschiedung eines Mitglieds des Grossen Rates
Hommage a un membre du Grand Conseil démissionnaire

Prasident. Ich unterbreche an dieser Stelle die Verhandlung und komme zu Verabschiedungen von
Grossratsmitgliedern. Wir missen oder durfen dies noch am Vormittag machen, weil einige der
Personen, die es betrifft, am Nachmittag entweder friiher gehen missen oder gar nicht da sind.
Deshalb ziehen wir dies jetzt vor, zumindest einmal zwei, vielleicht reicht die Zeit auch fur alle drei,
die verabschiedet werden.

Lars Guggisberg, Kirchlindach (SVP)

Wir kommen als Erstes zur Verabschiedung von jemandem, der nicht freiwillig geht. Lars Guggis-
berg wurde, wie ihr alle wisst, am 20. Oktober 2019 auf den Schleudersitz gesetzt und wurde
dadurch im zweiten Wahlgang ins nationale Parlament wegbeférdert. Lars Guggisberg kam im Ju-
ni 2010 in diesen Rat und nahm aufgrund seines Berufs gleich in der JuKo Einsitz. Dort blieb er bis
2017 und wechselte dann in die BaK. In seiner ersten Legislatur war er auch Mitglied etlicher Ad-
hoc-Kommissionen. Zahlreiche Vorstosse gehen auf sein Konto, und/oder er hat mitunterschrieben.
Gemass seinen Interessenbindungen gehdren dazu naturlich Anliegen der Spitex, des Berufsver-
kehrs oder der Wirtschaft. Aber sein politisches Wirken war breiter, und es beinhaltete auch The-
men wie Gesundheitswesen oder Heimpflege, genauso wie Dinge im Bereich der Kultur und des
Sports, wobei ich hier festhalten mdchte, dass es ein Ubles Gertcht ist — ein ganz Ubles Gerlcht —,



dass einige in diesem Saal den Weggang von Lars Guggisberg nur wegen der Schwachung der
grossratlichen Fussballmannschaft bedauern. (Heiterkeit / Hilarité) Lars Guggisberg schreibt in sei-
nem Demissionsschreiben: «Dass die Meinungen in einem Parlament zuweilen weit auseinander-
gehen, liegt in der Natur der Sache. Ich empfand das Verhéltnis unter den Ratsmitgliedern jedoch in
aller Regel und unabhéngig von der Parteizugehdrigkeit als von Respekt und Sachlichkeit gepragt
[...].» Weiter weist er auf etwas hin, das ihm Sorgen macht, ndmlich das Auseinanderdriften der
Haltungen beziiglich Stadt und Land. Er finde es sehr wichtig, wenn man in diesem Bereich wieder
mehr aufeinander zukdme. Lieber Lars Guggisberg, unsere politischen Wege trennen sich jetzt,
aber wir hoffen, dass Sie driben im Bundeshaus mit gleich viel Engagement politisieren, und dan-
ken Ihnen fir alles, was Sie fur den Kanton Bern gemacht haben und kiinftig auf anderer Stufe hof-
fentlich auch noch machen werden. Vielen Dank. (Die Anwesenden erheben sich zu anhaltendem
Applaus, kurze Pause. / L'assemblée se leve pour une longue ovation, courte pause.)

Jetzt bin ich mir nicht sicher. Wirklich? — Okay, gut, wir machen die anderen Verabschiedungen
spater. Ich habe dies anders wahrgenommen, aber es ist gut: Dann bleibt es im Moment bei der
Verabschiedung von Lars Guggisberg. Entschuldigung, ich habe da etwas falsch verstanden.

Prasident. Dann kommen wir noch einmal zuriick zur Verhandlung, wir haben noch sechs Minuten.
Wir waren beim Artikel 33a mit den zwei Antragen. Gibt es dort Meinungen der Fraktionen, Frakti-
onssprechende zum Antrag der JuKo-Mehrheit gegen den Antrag der JuKo-Minderheit und des Re-
gierungsrates? Keine Fraktionsmeldungen? — Es gibt keine Fraktionsmeldungen. Dann darf ich das
Wort Regierungsréatin Evi Allemann geben.

Evi Allemann, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektorin. Dafiir kbnnen wir diesen Artikel jetzt
hoffentlich noch vor dem Mittag verabschieden. Der Regierungsrat macht lhnen beliebt, der Minder-
heit zu folgen. Es ist der regierungsratliche Antrag, den die Minderheit hier stellt, und es geht, wie
Sie gehort haben, um die Liegenschaftsvermittiung. Der Regierungsrat hatte ja in seiner urspringli-
chen Version sogar eine viel grosszugigere Regelung betreffend die Mdglichkeit der Liegenschafts-
vermittlung einfihren wollen. Dies fiel in der Vernehmlassung regelrecht durch, und darum haben
wir dann darauf verzichtet, die Liegenschaftsvermittiung als mit dem Notariatsberuf vereinbar zu
erklaren. Dies ist also grundsatzlich unvereinbar, und nur die sogenannte gelegentliche Liegen-
schaftsvermittlung ist zulassig, wenn sie aus einem bestehenden Klientenverhéltnis heraus entsteht
und nicht gewerbsmassig angeboten wird. Auch das Honorar darf nicht vom Kaufpreis abhangig
sein, es darf also keine vom Kaufpreis abhangige Provision vereinbart werden, sondern ein Honorar
nach Zeitaufwand; es darf also nicht erfolgsabhéangig sein. Insofern sind diese ganzen Diskussionen
ein bisschen weniger brisant als dann, wenn wir die Liegenschaftsvermittiung grundsatzlich als ver-
einbar erklart hatten.

Trotzdem ist es wichtig, dass man gute, sinnvolle, nachvollziehbare Ausstandsregeln festschreibt.
Ich danke fir die Verabschiedung des Absatzes 1, und jetzt zur Differenz im Absatz 2: Wenn man
den Absatz 2 streicht, kdnnte ein Notariat oder eine verwandte oder nahestehende Person einfach
eine AG oder eine GmbH grunden und die Liegenschaftsvermittlung im Rahmen dieser juristischen
Person ausiiben. Dies ware eine ganz einfache Umgehungmaoglichkeit, und nach Auffassung der
Regierung ware dies sachlich verfehlt. Wir wiirden in diesem Absatz 2 sehr gerne Regeln aufstellen,
die dazu fuhren, dass diese Umgehungsmdglichkeit oder dieses Umgehungsinstrument nicht ergrif-
fen werden kann. Offenbar — ich habe gut zugehort — befiirchtet eine Mehrheit, dass dies einerseits
kompliziert ist und mit einem ausufernden Verwaltungsaufwand verbunden ist. Wenn man jetzt die-
sen Absatz 2 streicht — und das mdchte ich wirklich explizit festhalten —, ware es aber trotzdem kein
Freipass, dass die Notariate die Liegenschaftsvermittlung Uber eine AG oder eine GmbH austiben
durften. Es lage dann zwar keine formelle Ausstandspflicht vor, aber die Liegenschaftsvermittiung
bliebe ja weiterhin weitgehend unvereinbar mit dem Notariatsberuf, und die Notariatsaufsicht miss-
te weiterhin, wie schon heute, gemass geltender Aufsichts- und Gerichtspraxis, priifen, ob ein Nota-
riat Liegenschaftsvermittlung Uber eine juristische Person faktisch selber austibt oder zumindest
Uber Dritte ausuben lasst. Die Grundsatze, die heute in diesem Kreisschreiben, das auch schon
erwahnt wurde, festgesetzt sind, wirden also weiterhin gelten. Dies sind meine Ausfiihrungen, und
ich mache lhnen beliebt, der Minderheit zu folgen.

Prasident. Wir kommen zur Abstimmung. Wer den Antrag der JuKo-Mehrheit auf Streichung des
Absatzes 2 annimmt, stimmt Ja, wer den Antrag der JuKo-Minderheit und des Regierungsrates an-
nimmt, wonach der Absatz 2 zu belassen sei, stimmt Nein.



Abstimmung (Art. 33a [neu] Abs. 2; Antrag JuKo-Mehrheit [Freudiger, Langenthal] gegen Antrag
JuKo-Minderheit [Bauen, Bern] / Regierungsrat)
Vote (Art. 33a [nouveaul], al. 2 ; proposition majorité CJus [Freudiger, Langenthal] contre proposition
minorité CJus [Bauen, Berne] / Conseil-exécutif)

Der Grosse Rat beschliesst: / Décision du Grand Conseil :

Annahme Antrag JuKo-Mehrheit (Freudiger, Langenthal) /
Adoption proposition majorité CJus (Freudiger, Langenthal)

Ja/ Oui 74
Nein / Non 62
Enthalten / Abstentions 0

Prasident. Sie haben den Antrag der JuKo-Mehrheit angenommen, mit 74 Ja- gegen 62 Nein-Stim-
men bei 0 Enthaltungen. Wir fahren nach dem Mittag mit der Gesetzesberatung weiter.

Hier werden die Beratungen unterbrochen. / Les délibérations sont interrompues a ce stade.

Schluss der Sitzung um 11.45 Uhr. / Fin de la séance a 11 heures 45.

Die Redaktorin / La rédactrice
Julia Heeb (de)



	95 2016.JGK.1949 Gesetz  Notariatsgesetz (NG) (Änderung)
	95 2016.JGK.1949 Loi  Loi sur le notariat (LN) (Modification)
	1. Lesung / 1re lecture
	Grundsatz- und Rückweisungsdebatte / Débat de principe et débat de renvoi
	Abstimmung (Rückweisungsantrag Köpfli, Wohlen b. Bern [glp] – Auflage Nr. 1 gegen Rückweisungsantrag Grüne [Bauen, Bern])
	Vote (Proposition de renvoi Köpfli, Wohlen b. Bern [pvl] – charge n  1 contre proposition de renvoi Les Verts [Bauen, Berne])
	Abstimmung (Rückweisungsantrag Köpfli, Wohlen b. Bern [glp] – Auflage Nr. 1)
	Vote (Proposition de renvoi Köpfli, Wohlen b. Bern [pvl] – charge n  1)
	Abstimmung (Antrag glp [Alberucci, Ostermundigen] – Durchführung einer zweiten Lesung gegen Antrag JuKo [Freudiger, Langenthal] / Regierungsrat – Durchführung von nur einer Lesung)
	Vote (Proposition pvl [Alberucci, Ostermundigen] – procéder à une 2nde lecture contre proposition CJus [Freudiger, Langenthal] / Conseil-exécutif – délibération en une seule lecture)
	Detailberatung / Délibération par article
	Verabschiedung eines Mitglieds des Grossen Rates
	Hommage à un membre du Grand Conseil démissionnaire
	Abstimmung (Art. 33a [neu] Abs. 2; Antrag JuKo-Mehrheit [Freudiger, Langenthal] gegen Antrag JuKo-Minderheit [Bauen, Bern] / Regierungsrat)
	Vote (Art. 33a [nouveau], al. 2 ; proposition majorité CJus [Freudiger, Langenthal] contre proposition minorité CJus [Bauen, Berne] / Conseil-exécutif)

